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Vorwort des Herrn Bundesministers
Immer wieder erschüttern Medienberichte
über sexuelle Gewalt an Kindern die
Öffentlichkeit. Sie lösen gerade dann
unsere Betroffenheit aus, wenn der
Missbrauch im engsten Bekannten- und
Familienkreis stattfindet. Wenn die
Familie, die für uns ein Ort der Vertraut-
heit, der Geborgenheit und der Sicherheit
ist, zum Tatort für Sexualdelikte wird,
leiden vor allem minderjährige Opfer oft
ein Leben lang an ihren traumatischen
Erlebnissen.

Die vorliegende Broschüre will Betroffene
ermutigen, ihr Schweigen zu brechen und
Unterstützungs- und Hilfsangebote anzu-
nehmen. Es ist mir ein Anliegen, dass die
Zusammenarbeit aller mit der Gewalt in
der Familie befassten Einrichtungen aus-
gebaut und verbessert wird, um den
Opfern größtmöglichen Schutz zu bieten.

Darüber hinaus soll diese Broschüre ein deutliches Zeichen dafür setzen, dass
Gewalt auch dann nicht toleriert oder bagatellisiert werden darf, wenn sie gegen
Familienangehörige ausgeübt wird. Es ist also nicht nur Zivilcourage der Opfer
selbst sondern auch all jener Personen gefragt, die einen konkreten Verdacht auf
Kindesmissbrauch haben.

Mag. Herbert Haupt
Bundesminister für Soziale Sicherheit und Generationen
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Der Wichtigkeit der Problematik bewusst
und dem steigenden öffentlichen Inter-
esse an der Thematik Rechnung tra-
gend, hat das Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie vom Eidge-
nössischen Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann die Wanderausstell-
ung „(K)ein sicherer Ort – Sexuelle Ge-
walt an Kindern“ übernommen und für
österreichische Verhältnisse adaptiert.
Die Ausstellung ist als „Wohnung“ kon-
zipiert, da sexuelle Gewalt an Kindern
häufig durch nahe Familienangehörige
an jenem Ort ausgeübt wird, der als
primärer Schutzraum für Kinder gilt.
Gewalt an Kindern wird täglich in
scheinbar ganz normalen Familien von
scheinbar ganz normalen Familienmit-
gliedern begangen. Die „Räume“ der
Ausstellung entsprechen daher einer
gängigen 4-Zimmer-Wohnung. So wird
die Normalität und die Geborgenheit in
der Familie vermittelt, zugleich aber das
Gefahrenpotential dieses „sicheren
Ortes“ für Kinder aufgezeigt.
Die Ausstellung dient primär der Prä-
vention. Es müssen Ansatzpunkte
gefunden werden, sexuelle Gewalt
gegen Kinder zu verhindern bzw. zum
frühestmöglichen Zeitpunkt aufzu-
decken. Die vielfältigen Aspekte werden
durch zielgerichtete Informationen und
Darstellungen veranschaulicht. Frauen,
Männer und Jugendliche können je
nach Alter, Herkunft und persönlicher
Geschichte auf den verschiedensten
Ebenen angesprochen werden. Die Aus-
stellung soll aber auch als Forum für
eine neue Diskussion und Meinungs-

bildung dienen, um die gesellschaftliche
Entwicklung sowie den Umgang mit
sexueller Gewalt an Kindern und die
Situation der Opfer zu beeinflussen.
Im September 1996 wurde die Aus-
stellung vom Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie in Wien
gezeigt und durch ein Rahmenpro-
gramm ergänzt. Zwischen 1997 und
2000 wurde die Ausstellung an Institu-
tionen in den Bundesländern verliehen.

Während der Durchführung der Aus-
stellung war das Interesse der Besucher
an Informationsmaterial zum Thema
überaus groß. Vor allem die Nachfrage
junger, in Ausbildung stehender
Menschen hat das Bundesministerium
für Umwelt, Jugend und Familie zur
Herausgabe dieser Publikation bewo-
gen. Sie soll sowohl den neu in die
Thematik einsteigenden als auch den
damit beruflich betrauten Personen eine
nützliche Unterlage sein.
Der Inhalt der vorliegenden Informa-
tionsbroschüre basiert auf den Texten
der Schweizer Dokumentation zur Wan-
derausstellung und auf den Referaten
zur Eröffnungsenquete zum Thema
„Erkennen – Verstehen – Helfen“ der
Wiener Ausstellung sowie auf Zitaten
aus der einschlägigen Literatur. Um
bestmögliche Verständlichkeit zu
gewährleisten, wurden die einzelnen
Beiträge redaktionell überarbeitet. Im
Anhang finden Sie einen rechtlichen
und statistischen Teil, eine Literaturliste
und ein Verzeichnis der Beratungs-
stellen.

Einleitung
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Ich schweige, 
weil ich keine Worte dafür habe.

Ich schweige, 
weil ich Angst habe.

Ich schweige, 
weil mir sowieso niemand glaubt.

Ich schweige, 
weil ich nicht auffallen will.

Ich schweige, 
weil ich meinen Gefühlen nicht traue.

Ich schweige, 
weil ich niemandem traue.

Ich schweige, 
weil ich mich schäme.

Ich schweige, 
weil ich mich schuldig fühle.

Ich schweige, 
weil er mir droht, 

Ich schweige, 
dass ich sonst ins Heim komme.

Ich schweige, 
weil er mir droht, 

Ich schweige, 
dass er ins Gefängnis kommt.

Ich schweige,  
und ich möchte schreien.

Ich schweige, und ich möchte schreien ...
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Sexueller Missbrauch ist ...
... wenn Erwachsene oder ältere

Jugendliche sich bewusst und ab-
sichtlich am Körper eines Kindes
befriedigen oder sich von einem 
Kind befriedigen lassen.

... immer gewaltsames Eindringen in
die Psyche und den Körper eines
Kindes, durch Blicke, Bemerkungen,
Gegenstände oder Körperteile.

... in erster Linie körperliche und 
psychische Gewalt und dient als
Mittel, um Macht und Überlegenheit
zu gewinnen.

... die Befriedigung der Bedürfnisse
nach Macht, Anerkennung, Körper-
kontakt und Sexualität auf Kosten
eines oder einer Schwächeren.

... ein Missbrauch des Vertrauens der
Kinder: Nur durch das Vertrauen und
den Schutz, den Kinder genießen,
können sie sich entfalten. So wird
sexueller Missbrauch auch zu einer
schweren Gefährdung für die
Entwicklung des Kindes.

Sexueller Missbrauch 
beginnt ...
... wenn Erwachsene absichtlich Situa-

tionen herbeiführen, planen oder 
ihre Machtposition missbrauchen, 
um sich sexuell zu erregen.

... bei der „fachmännischen
Beurteilung“ der körperlichen
Entwicklung eines Kindes.

... mit einer nicht altersgemäßen
Aufklärung über Sexualität.

... mit intimen Küssen.

... mit der Beobachtung eines Kindes
beim Ausziehen, Baden, Waschen
(Voyeurismus).

... mit dem Zeigen der eigenen
Genitalien (Exhibitionismus).

Sexueller Missbrauch 
eskaliert bis ...
... zum Zeigen pornographischer Abbil-

dungen oder Videos.

... zu Pornographie mit Kindern und 
Jugendlichen.

... zum Masturbieren in Anwesenheit
eines Kindes.

... zum Berühren oder Manipulieren der
Genitalien des Kindes.

... zum Zwingen eines Kindes, die Geni-
talien des Erwachsenen zu berühren.

... zum Reiben des Penis am Körper
eines Kindes.

... zum Eindringen in die Scheide eines
Mädchens mit Finger(n), Penis oder
Fremdkörpern.

... zum Eindringen in den After des 
Kindes mit Finger(n), Penis oder
Fremdkörpern.

... zu Kinderprostitution.

Sexueller Missbrauch ist Gewalt gegen Kinder
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Jedes 3. bis 4. Mädchen und jeder 7. bis
8. Bub wird zwischen dem 1. und 16. 
Lebensjahr Opfer von sexueller Gewalt ...

Die meisten Kinder sind bei Beginn des
sexuellen Missbrauchs zwischen 6 und
12 Jahre alt. An zweiter Stelle folgt die
Altersgruppe der 0- bis 5-jährigen
Kinder und an dritter Stelle die der 
13- bis 16-jährigen Jugendlichen ...

Sexueller Missbrauch kann sich über
Jahre erstrecken ...

Der sexuelle Missbrauch kann bis ins
Erwachsenenalter andauern ...

Aus einer Untersuchung an der
Universität Zürich zur eigenen
Betroffenheit im Bereich sexuelle
Ausbeutung (befragt wurden 539
Studierende des Faches Psychologie):

21,8% gaben an, als Kind sexuelle
Ausbeutung erfahren zu haben.
Die Befragung nach
Ausbeutungsformen ergab Folgendes
(Mehrfachnennungen möglich):

25,6% erlebten irgendeine Form von
Geschlechtsverkehr,

29,6% wurden aufgefordert, die 
Genitalien von Erwachsenen 
zu berühren,

26,8% wurde Pornographie gezeigt,
10,9% mußten sich ausziehen,
21,6% erlebten Exhibitionismus,
23,2% wurden befühlt, gepackt oder

so geküsst, dass sie sich sexuell
bedroht gefühlt haben,

24,3% wurden voyeuristisch 
angesehen,

32,1% wurden an den Brüsten oder 
Genitalien berührt,

15,5% gaben an, knapp einer sexuell-
len Ausbeutung entgangen zu
sein, und

24,9% hatten die Gefahr eines sexuell-
len Angriffes gespürt.

„Es beginnt meist mit Kitzelspielen, wo
das liebevolle Miteinanderspielen kippt
und eine sexuelle Komponente bekommt.
Kinder sind verwirrt, kennen sich nicht
aus. Mädchen beschreiben das meistens
so, dass sie überhaupt nicht wussten, was
da passiert. Sie wussten, dass irgendet-
was nicht stimmt, aber sie konnten es
nicht einordnen.
Und im Laufe der Zeit steigert sich die
Intensität der Handlungen mit dem Ziel
der Penetration ...“

(Sabine Rupp)

Die Opfer

missbrauch.qxd  14.06.2002  09:04  Seite 9



10

Sexuelle Gewalt an Kindern
ist eine Unglaublichkeit. Alle, die von
sexueller Gewalt an Kindern erfahren,
die sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen vermuten, die von sex-
ueller Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen wissen, ja selbst Kinder und
Jugendliche, denen sexuelle Gewalt
angetan wurde, erleben das Gefühl der
Unglaublichkeit.

Das ist nicht wahr, das kann nicht sein,
ich kann das nicht glauben.

Kinder versuchen, das, was mit ihnen
gemacht wurde, wozu sie gezwungen
oder veranlasst wurden, nicht als
Realität wahrzunehmen. Sie können es
nicht fassen, dass ihr Vater oder ihre
Mutter „das“ mit ihnen getan hat. Sie
bezweifeln, dass ihnen jemand glauben

Mädchen werden zu 93% bis 98% von
Männern sexuell missbraucht:

● Rund die Hälfte der Täter sind Vater-
figuren oder Verwandte: Stiefväter,
Väter, ältere Brüder, Großväter,
Freunde/Lebensgefährten der Mutter,
Onkel, Cousins ...

● Fast die Hälfte der Täter sind nahe
Bezugspersonen: Freunde der Eltern,
Nachbarn, Lehrer, Babysitter, Erzieher
in Heimen, Jugendgruppenleiter,
Therapeuten, Ärzte, Pfarrer, Bade-
meister ...

● Nur 6–15% sind Fremde, den 
Mädchen unbekannte Männer.Buben werden zu 80% bis 90% von

Männern sexuell missbraucht:

Zu diesem Bereich sind wenig Statistiken
vorhanden. Auch Buben werden haupt-
sächlich von heterosexuellen Männern
ausgebeutet, bedeutend geringer als bei
den Mädchen ist die Zahl der Väter;
meist handelt es sich um männliche
Verwandte oder nahe Bezugspersonen.

Während der Ausstellung „(K)ein sicherer Ort“ wurden Fragebögen ausgegeben, die
anonym beantwortet werden konnten. Vom 12. September bis 2. Oktober 1996 war die Aus-
stellung in Wien zu sehen. Von den 6.422 Besuchern haben 1.406 Fragebögen abgegeben:

weibliche Besucher 687
männliche Besucher 186
Jugendliche 533

Erwachsene 873
● davon selbst Opfer 87 9,9%
● weibliche Opfer 72 10,4%
● männliche Opfer 15 8,0%

Jugendliche 533
● davon selbst Opfer 56 10,5%
● davon kennt ein Opfer 152 28,5%
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wird. Nicht missbrauchende Elternteile
können sich nicht vorstellen, dass ihr
Partner „das“ mit dem eigenen Kind
getan hat. Können nicht glauben, dass
ihr Vertrauen in den Partner oder in ihre
Partnerin so missbraucht worden ist.
Wir alle tun uns schwer zu glauben,
dass Kinder – sogar Säuglinge – sexuel-
ler Gewalt in der Familie ausgesetzt
sind; dass so viele Mädchen und Buben
davon betroffen sind und dass Täter
scheinbar ganz normale, unauffällige
Menschen, Freunde sein können ...

Mit diesem Unglauben schützen wir uns
vor unseren eigenen Gefühlen. Dem
Entsetzen, der Angst, der Hilflosigkeit,
der Wut, und sie schützen uns auch
davor, dass Kinder sich uns mitteilen ...

Kinder sind bei sexuellem
Missbrauch
in der Familie einer Situation ausge-
setzt, die

● so traumatisch ist, dass sie die 
Sinneswahrnehmung der Kinder
beeinträchtigt;

● gleichzeitig aber wird Normalität
gelebt:

Das ist das „Verrücktmachende“ an der
Situation.
Kinder sind auf Dauer nicht in der Lage,
durch psychische Kraftanstrengung die
andauernden Gewalttätigkeiten intra-
psychisch auszugleichen: Die Erfahrung
des Ausgeliefertseins und der Hilflosig-
keit wirken verstörend und unter Um-
ständen lebensbedrohend. Anhaltende
Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht
können über längere Zeit nicht ausge-
halten werden.

Mit psychischen Abwehrmechanismen,
die gleichermaßen kreativ wie destruktiv
sind, versuchen Kinder zu überleben:
Sie spalten Gefühle ab, sie denken sich
weg, um den Schmerz nicht fühlen zu
müssen, sie identifizieren sich mit 
dem Täter und seiner Macht, um die
eigene Ohnmacht nicht wahrnehmen 
zu müssen.

Es kommt zu Symptomen oder Verhal-
tensauffälligkeiten, die ihren Ursprung
verbergen – und gleichzeitig enthüllen.
So kann z. B. ein Waschzwang entste-
hen, um das Gefühl des Schmutzigseins
loszuwerden.

Die Kinder „verstricken“ sich innerlich.
Sie übernehmen die Schuld: die Auf-
merksamkeit herausgefordert zu haben,
die Absichten des Täters nicht wirksam
beendet zu haben. Sie überbetonen die
eigene Verantwortung und beginnen
sich für diese Schwäche zu verachten.
Die Schuldübernahme des Kindes – 
vom Täter inszeniert –, das Verbot des
Täters, das „Geheimnis“ weiter-
zuerzählen – die Drohungen und bei
Inzest die Abhängigkeit des Kindes von
seinen Eltern veranlassen das Kind zu
schweigen. Dies kann zu Isolation und
Einsamkeit führen.

(Nach dem Beitrag von Sabine Rupp bei der
Enquete „Erkennen -Verstehen - Helfen“.)
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Geheimhaltung
ist eines der zentralsten Merkmale des
Missbrauches – auf unterschiedlichsten
Ebenen.

Das Geheimnis hinterlässt selten sofort
sichtbare Spuren am Körper: Bei 85%
der Missbrauchsopfer wird nach außen
hin nichts sichtbar, wie es etwa bei
Schlägen oder anderen Misshandlungen
der Fall wäre.

Die zweite Ebene der Geheimhaltung 
ist die intrapsychische: Missbrauchte
Kinder versuchen so zu tun, als ob
ihnen der Missbrauch nicht passiert
oder als ob sie nicht dabei wären. Der
Missbrauch ist ein traumatisches
Erlebnis, d. h., es kommt zu Ereignissen,

die ihre Sinne nicht mehr fassen kön-
nen, Ereignissen, die sie eigentlich nicht
mehr aushalten können ...

Um so eine Situation überleben und
ertragen zu können, sind Kinder so
kreativ, dass sie sich „wegbeamen“ –
oder dissoziieren, wie der Fachausdruck 
lautet: Wenn der Missbrauch beginnt,
dann ist es so, als ob sie aus sich selber
herausgehen und zur Decke schweben.
Dann bleibt unten eine andere Person,
und das Kind sieht nicht einmal zu ... 

Geheimhaltung gibt es auch auf der
interaktionellen Ebene zwischen Täter
und Opfer: 
Der Täter spricht nicht über den Miss-
brauch, er benennt ihn nicht. Er sagt
nur, dass es ein Geheimnis bleiben soll. 
Die Sprache wird ritualisiert. Wobei es
immer Eingangs- und Ausgangsrituale
gibt:

Ist etwa der Vater der Täter, so sind Ein-
gangs- und Ausgangsrituale scheinbar
ganz alltägliche Worte oder Hand-
lungen. So kann beispielsweise die Auf-
forderung: „Geh deine Mathematikauf-
gabe machen“ für das Kind bedeuten,
dass es gewisse Dinge tun muss: nach
oben zu gehen, im Zimmer zu warten,
bis der Täter kommt.
Es wird nicht benannt, was passieren
wird, aber es ist für das Kind ganz deut-
lich, was getan werden muss.

Ausgangsritual kann beispielsweise
auch sein, dass das Kind einen Kuss 
auf die Stirn bekommt – was in einem
anderen Zusammenhang eine liebe-
volle, väterliche Geste ist.

Ein Faktor der Geheimhaltung ist für
Kinder auch, dass der Täter während
des Missbrauchs zu einer anderen

Angefangen hat es irgendwann zwischen
meinem zehnten und elften Lebensjahr.
Ich habe den Mann gekannt, weil er im
gleichen Haus wohnte. Er hatte eine
Höhensonne, und er hat mich überredet,
mich unter die Höhensonne zu legen, erst
mit Badehose und dann, nach einigem
Gerangel, ohne Badehose. Ich kann mich
nicht mehr erinnern, ob der nächste
Kontakt am gleichen Tag war oder am
folgenden, auf jeden Fall hat es sich
hochgeschaukelt bis zu einer „ganz 
normalen Beziehung“ ...
Er hat mir eingeredet, dass ich derjenige
sei, der es wollte. Nicht er, sondern ich
wäre gekommen, und ich hätte was mit
ihm, nicht er mit mir. Das hat sich bei
mir festgesetzt, dass ich derjenige war,
der es wollte. Deshalb konnte ich es auch
keinem erzählen ...

Zitat eines Opfers aus: Verlorene Kindheit.
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Person wird: Stimme und Gesichts-
ausdruck verändern sich, die Erregung
lässt seinen Atem schneller werden, ihn
stöhnen. Der Vater, der da mit dem Kind
im Bett liegt und es missbraucht, ist
jemand anderer, Fremder und nicht der,
der ihm nachher das Bussi auf die 
Stirn drückt.
Die Tat selbst wird nie benannt und darf
nicht genannt werden – sie muss
geheim bleiben. So wird die Tat und das
Geschehene für das Kind erst real, wenn
es das Kind benennen kann, wenn es
darüber sprechen kann, wenn jemand
das vom Kind Erzählte wiederholt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es trau-
matisch, rutscht immer wieder weg,
bleibt auf einer Zwischenstufe des 
Bewusstseins.

Sexueller Missbrauch 
von Buben
kann aus geschlechtsspezifischen
Gründen zusätzliche bzw. andere Aus-
wirkungen als bei Mädchen haben.
Missbrauchsopfer fühlen sich ohnmäch-
tig. Sie glauben, keinen Einfluss darauf
nehmen zu können, was mit ihnen
geschieht. Sie empfinden sich oft als
hässlich, schwach und als Versager. Da
Schwäche aber nicht dem Rollenbild
von Männern entspricht, versuchen
männliche Opfer eher weibliche, durch
dominantes und aggressives Verhalten
das verloren gegangene Gefühl von
Kontrolle wiederzuerlangen. Das kann
so weit führen, dass betroffene Buben
selber andere misshandeln oder sexuell
missbrauchen.

Auch wenn ihr Verhalten verständlich
erscheint, muss aber klar sein, dass
betroffene Buben, die selber zu Tätern

werden, die Verantwortung für ihr
Handeln tragen.
Viele von Männern missbrauchte Buben
haben Angst, von ihrer Umgebung als
„schwul“ angesehen zu werden. Lebt
der Täter in heterosexuellen
Beziehungen, hat er beispielsweise Frau
und Kinder, kommt zu dieser Angst die
Befürchtung, dass die vermeintliche
eigene „schwule“ Ausstrahlung die Täter
zu Übergriffen auffordert. Die Buben
glauben, sie seien „pervers und abnor-
mal“, weil ja der Täter in sogenannten
„normalen“ Beziehungen lebt, also 
„normal“ sein muss.

Buben tun sich erfahrungsgemäß noch
schwerer als Mädchen, sich Hilfe zu
holen, wenn sie sexuelle Gewalt erle-
ben, weil das „Opfersein“ nicht dem
gängigen Männerbild entspricht. Es ist
daher im Interesse aller Buben,
Rollenklischees – wir Buben müssen
immer Stärke zeigen und dürfen nicht
weinen usw. – abzubauen.

(Nach Thomas Pfister: 
Die Mauer des Schweigens.)

Alle Kinder möchten, dass der sexuelle
Missbrauch aufhört. Sie versuchen, dies
auf ihre Art mitzuteilen. In ihrer
Ohnmacht und Not entwickeln sie
Widerstandsformen, um zu überleben.
Die verschlüsselten Hilferufe werden oft
nicht verstanden. Und wenn Kinder es
wagen, offen auszusprechen, was ihnen
angetan wurde, wird ihnen vielfach
nicht geglaubt.
Sexuell missbrauchte Kinder sind einem
starken Geheimhaltungsdruck ausge-
setzt – sie fürchten um ihr Leben, fühlen
sich verantwortlich für die Familie und
bleiben aus Angst, Scham- und
Schuldgefühlen still ...
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In der Schule wollte ich auf keinen Fall
auffallen. Ich kam nie zu spät, machte
meine Hausaufgaben immer gründlich,
war fleißig und gehorsam und schloss
mich der Meinung der anderen an. Ich
war ein beliebtes Mädchen und versuchte
immer fröhlich zu sein, fühlte mich dabei
aber sehr unsicher ...
Viele meiner Schulkameradinnen habe
ich sexuell aufgeklärt.
Ich war „Expertin“ darin.
Oft hatte ich Blasenentzündungen und
auch immer wieder Unfälle. In der
Schule wurde mir viel schwindlig, und es
kam ab und zu vor, dass ich in der
Singstunde ohnmächtig wurde.
An den Armen und an der Brust hatte 
ich Ekzeme. Immer kratzte ich mich. 
Vor allem nachts, dann wurde meine
Schwester wach. Ich konnte oft nicht 
einschlafen, weinte viel und hatte immer
wieder Alpträume. Ich schämte mich,
fühlte mich schlecht und für alles 
verantwortich ...

Mara, 33, vermutet, dass sie ab ihrem 5.
Lebensjahr vom Freund ihrer Mutter
sexuell missbraucht wurde. Klare
Erinnerungen daran hat sie ab ihrem 9.
Lebensjahr bis zur Volljährigkeit.
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Sexueller Missbrauch ...
... wird vom Täter vorher geplant, 

die Opfer haben nur selten eine
Chance, sich diesem Vorhaben zu
entziehen.

... wird vom Täter so getarnt, dass 
das Kind nicht weiß, was mit 
ihm passiert.

... beginnt häufig mit „zufälligen“
sexuellen Berührungen, die vom
Täter entweder nicht kommentiert
oder als Spiel und Ausdruck 
großer Zuneigung bezeichnet 
Der Täter versucht den sexuellen
werden.

Missbrauch geheim 
zu halten:
● Er versucht beim Opfer ein Gefühl

von Gegenseitigkeit herzustellen:
Fragen wie „Macht dir das Spaß?“
oder „Findest du das schön?“ geben
dem Opfer das Gefühl, für das
Geschehene verantwortlich 
zu sein.

15

● Die vom Täter geforderte Geheim-
haltung wird mit Drohungen unter-
mauert, die im Opfer Schuldgefühle
entwickeln: „Deine Mutter wird krank,
wenn sie das erfährt“, „Ich bringe
mich um, wenn du das jemandem
erzählst“, „Ich komme ins Gefängnis
und du in ein Heim“.

● Manche Kinder fragen sich, ob sie
sich den Missbrauch nur eingebildet
haben: Die bisher bekannte
Bezugsperson wird durch das unver-
ständliche Verhalten ein stöhnender,
bedrohlicher Fremder – der sich
nachher noch durch die Erklärung
„Niemand wird dir glauben“ – was
sich oft bewahrheitet – absichert.

● Der Geheimhaltungsdruck ist einer
der Gründe für die Sprachlosigkeit
und Handlungsunfähigkeit des
Opfers.

Täter
Die Täter kommen zwar aus allen gesell-
schaftlichen Schichten, haben aber den-
noch einiges gemeinsam: Sie leben ein
perfektes Doppelleben, handeln und
denken primär egozentrisch, haben ihre
Impulse oft gut unter Kontrolle, sind
selten in ihrer Persönlichkeit gestört,
haben auch nach ihren Delikten kein
Schuldgefühl und leugnen und ver-
harmlosen prinzipiell, was sie getan
haben. Die Hälfte der Täter beginnt 
mit den sexuellen „Übergriffen“ bereits
als Jugendlicher.

Kein sicherer Ort – 
Taten, Täter, Begleitumstände
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Aus Untersuchungen kennen wir
folgende Tätertypen:

● Vergewaltigende Missbrauchstäter
erleben erst in der aggressiven Sexu-
alität mit Kindern wirkliche Lust.

● Exhibitionistische Täter lieben die
Fantasie, vor Kindern und Frauen ihre
Überlegenheit zu beweisen. In Parks
oder auf Kinderspielplätzen haben
etliche Täter ihre „ersten Erfahr-
ungen“ gesammelt.

● Pädosexuelle Täter haben eine
fixierte sexuelle Orientierung auf
Kinder. Sie wollen meist selbst wie
Kinder sein.

● Inzesttäter planen ihre Taten oft jahre-
lang, überwinden dabei Hindernisse
beim Kind, schaffen Gelegenheiten 
(z. B. dass die Frau aus dem Haus
muss) und bringen Kinder in die 
Situation, sich schuldig zu fühlen. 
Sie deuten den Missbrauch um und
nennen es „verwöhnen“, „die Liebe
erklären“ oder „eine besondere 
Beziehung“.

● Prädisponierte Täter waren selbst
Opfer von psychischem/physischem
und/ oder sexuellem Missbrauch und
richten ihre unverarbeiteten Erleb-
nisse als sexuelle Gewalt gegen
Kinder.

Täterinnen

Gewalttätige Übergriffe passen nicht
zum Rollenbild, das Frauen als fürsor-
gliche, einfühlsame und zärtliche 
Wesen beschreibt. Viele können sich
daher nur schwer vorstellen, dass auch
Frauen Kinder sexuell missbrauchen.

Der Missbrauch ist oft nur schwer zu
erkennen, weil Täterinnen sexuelle
Gewalt häufig in Pflegehandlungen
(waschen, eincremen etc.) einbinden.
In einer Untersuchung wurden drei
unterschiedliche Typen von Täterinnen
festgestellt:

● die ausbeuterische Verführerin – sie
benutzt ihre überlegene Position zur
ausbeuterischen Verführung von
Kindern und Jugendlichen. Diese
Form des Missbrauchs, z. B. wenn
eine „erfahrene Frau“ einen Heran-
wachsenden „in die Liebe einführt“,
wird sehr oft als Liebesverhältnis
missverstanden.

● die prädisponierte Täterin – sie war
meist selbst Opfer von sexuellem
Missbrauch und richtet ihre unver-
arbeiteten Erfahrungen als sexuelle
Gewalt gegen Kinder.

● die vom Mann gezwungene Täterin –
sie steht unter dem Einfluss eines oft
gewalttätigen Mannes, der sie zwingt,
Kinder sexuell zu missbrauchen.

Das Wissen über Täterinnen ist noch
sehr gering, weil mit der Forschung zur
Thematik erst vor relativ kurzer Zeit
begonnen worden ist.

In der Ausstellung „(K)ein sicherer Ort“
konnten auf einem „Tätertelefon“ zwei
Stellungnahmen von Tätern abgehört
werden, die deutlich machen, wie Täter
ihre Handlungen rechtfertigen können.
Sie bagatellisieren und verleugnen den
Missbrauch, stellen ihn als „Liebesbe-
ziehung“ dar, geben dem Opfer und
dem Umfeld die Schuld und überneh-
men selbst keine Verantwortung für 
ihr Handeln:
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Beitrag „Täter“: Mag. Jonni Brem, Tätertherapeut,
nach Arbeiten von Marshall, Groth, Wyre und
Bullens

Beitrag „Täterinnen“: Dr. Lisa Lercher, Typologie
nach Jane Kinder Matthews, in: Michele Elliot,
Frauen als Täterinnen

Tätertelefon: 
Rechtfertigung eines Täters 1

„Da war etwas sehr Schönes zwischen
mir und meiner Tochter. Und die
machen es jetzt alle schmutzig und
bezeichnen es als Inzest ...

Am Anfang fühlst du dich nicht wohl,
bekommst einen roten Kopf. Mit der
Zeit gewöhnst du dich daran und kannst
es dann voll genießen. Ich hatte den
Eindruck, dass sie es auch sehr schön
fand. Als sie immer wieder zu mir kam
und sich neben mich setzte. Da nahm
ich an, dass sie das auch wollte. Sie hat
mir auch nie gesagt, das darfst du nicht

tun. Manchmal kam sie auch nicht zu
mir. So ging ich halt zu ihr und ver-
suchte sie zu verwöhnen ... 

Wenn ich sie dann ins Bett brachte, ging
meine rechte Hand wie von selbst unter
die Decke, und ich merkte dann bei ihr,
dass sie nicht zurück-haltend war, z. B.
tat sie auch nicht die Decke oder die
Hand zwischen die Beine, um mir mitzu-
teilen, das darfst du nicht tun. Es ging
auf eine ganz spontane Art ... 

Ich habe sie dann auch verwöhnt und 
z. B. auch von der Verantwortung der
Eltern gesprochen. Im Gesetzbuch steht,
dass es verboten ist. Aber anderen
schöne Gefühle zu bereiten finde ich
selber nicht strafbar. Immer wieder
hatte ich das Gefühl, dass sie das
genießt, und ich mache es richtig. Ich
sagte ihr dann auch, genieße das ruhig.
Und ganz ehrlich: Ich hatte keine
Schuldgefühle, denn ich fand es schön,
eine gute Freundin zu haben. Ich wurde
mit der Zeit sehr eifersüchtig, wenn sie
z. B. mehr mit ihrer Mutter redete als
mit mir ...

Es entsteht schon eine gewisse
Beziehung durch das Zusammensein.
Ich hatte den Eindruck, sie sei eine
bessere Ehefrau als ihre Mutter. Die
hatte auch nie Zeit für mich ...

Ich brauchte aber nie, nie Gewalt! Ein
anständiger Vater tut seiner Tochter
nichts! Sie musste doch keine Angst
haben, sie wird doch sowieso einmal
eine Frau – und ich bin doch ihr Vater.
Ich klärte sie auf, ich wollte nur ihr
Bestes, weil doch die Männer sonst 
so brutal sind ...“

Kein sicherer Ort
Badezimmer

„Auch im Badezimmer ließ er mich nicht
allein. Ich musste sein Ding reiben, bis
stinkige Milch rauskam.“

Schule

„In der Schule fühlte ich mich durch
seine Blicke oft wie ausgezogen. Ich
hatte immer Angst, dass er mich gleich
wieder anfassen würde.“

Keller

„In den Ferien musste ich immer mit
meinem Onkel in den Bastelraum. Dort
setzte er mich auf die Hobelbank und
zeigte mir widerliche Bilder von nackten
Frauen und Männern.“
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Tätertelefon: 
Rechtfertigung eines Täters 2
„Mit dem Wort Seelenmord habe ich
Mühe. Allerdings unterscheide ich zwi-
schen meinem Verhalten gegenüber
meiner Stieftochter und jenem gegen-
über meinem Sohn. Das hat damit zu
tun, dass ich mich eher zu Buben hinge-
zogen fühle. Wichtig ist aber, ob man
ichbezogen gehandelt hat, also ob ich
einfach nur befriedigt werden wollte,
oder ob man versucht hat, eine Bezieh-
ung herzustellen, auf die man dann
auch Rücksicht nimmt. Wenn man nur
noch auf seinen Orgasmus aus ist und
nicht mehr mit dem Kind redet, dann 
ist das sicher falsch und bloß noch
egoistisch ...

Sicher, ein Kind sucht eine derartige 
Vaterbeziehung nicht unbedingt, aber
auf irgendeine Art kann ein Kind
bestimmt auch Freude daran haben. Es
bleibt eben die Frage, wie man eine
Beziehung aufbaut und wo die Grenzen
sind. Ich habe meinen Sohn immerhin
auch schon gefragt, wie es ihm gefallen
habe, und wenn er es nicht mehr
gewollt hätte, hätte ich mich wahr-
scheinlich zurückgezogen. Für mich
wäre es noch einmal schlimmer, wenn
ich ein fremdes Kind missbraucht hätte ...

Die Sache vom Mann auf dem 
Kinderspielplatz mit der Schokolade
stimmt nämlich sowieso nicht. Das
machen die wenigsten so ...  Meine
Stieftochter hat drei Jahre lang nichts
gesagt. Allerdings habe ich ihr das Re-
den nie verboten. Als sie dann ihr
Schweigen brach, reagierte ich tatsäch-
lich zuerst in voller Abwehrhaltung und
stritt alles ab ...

Allerdings bin ich auch heute noch der
Meinung, sie nicht gebumst zu haben,
wie es jetzt ausgelegt wird. 
Ich weiß auch nicht, warum sie das
heute behauptet ...

Zwischen uns kam es schon früh zu
schier unlösbaren Konflikten, welche
sich jeweils lösen ließen, wenn sie zu
uns ins Bett gekrochen kam ...

So ist ein Kontakt entstanden, der zwar
Spannungen abgebaut hat, später aber
zugegebenermaßen missbraucht wurde ...

Ich brauche eben viel Liebe ...

Wie gesagt, habe ich eher Beziehungen
zu Knaben. Und vermutlich habe ich die
Barriere zu Buben einfach noch nicht
abgebaut ...  

Dadurch aber, dass ich diese Barriere
dann zur Stieftochter überwunden habe,
habe ich auch jene zu meinem Sohn
niedergeschlagen ...

Kein sicherer Ort
Kinderzimmer

„Beim Gutenachtsagen strich er mir
immer ganz lieb über den Kopf. Dann
streichelte er meinen Rücken. Ich machte
mich ganz steif, denn ich wusste, irgend-
wann sind seine Hände überall.“

Schlafzimmer

„Am Sonntagmorgen, wenn die Mutter
das Frühstück zubereitete, musste ich 
zu ihm ins Bett. Er drückte sich 
an mich, keuchte plötzlich wie 
verrückt und bekam ein ganz 
komisches Gesicht ...“
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Irgendetwas hat in der Familie einfach
nicht mehr gestimmt. Und sicher war da
auch Macht, oder eben Ohnmacht im
Spiel. Und da geht man halt einfach auf
das schwächste Glied los. Das ist für
mich ein Naturgesetz, welches schließ-
lich in der Arbeitswelt und überall zu
beobachten ist ...

Ich hatte das Gefühl, das Kind konnte
sich wehren, in einem gewissen
Rahmen. Es hätte ja reden können,
jedes Kind vermag sich irgendwie aus-
zudrücken. Nur hat es eben damit zu
tun, wie ernst man seine Kinder nimmt
und wie sensibel man auf ihre
Andeutungen reagiert ...

Übrigens glaube ich nicht, dass alles,
was ich gemacht habe, bei meinen
Kindern einen Schaden hinterlässt ...

Aber ich muss Grenzen und Gesetze
kennen lernen, was ich tun darf und was
nicht ...

Für jemanden wie mich mit der entspre-
chenden Veranlagung ist das äußerst
schwierig, denn wenn Unzucht mit
Kindern stattfindet, ist das wie Krieg ...

Auch für mich. Wenn ich zu einem
Höhepunkt komme, bin ich nur noch
ich, ist nur noch die Befriedigung für
mich da. Wenn ich diese unkontrollierte
Befriedigung hingegen von einem Kind
verlange, wenn ich es dazu animiere
oder sogar zwinge, sind für beide, für
das Opfer wie für den Täter, die Grenzen
des Normalzustandes und der fried-
lichen Beziehung überschritten. Dann
herrscht – überspitzt gesagt – ein
Kriegszustand ...

Ich habe keine Angst rückfällig zu wer-
den. Aber wenn ich jetzt überall unten
durch muss, so dass ich kaum noch
atmen kann, wird man sich über die
Konsequenzen nicht wundern dürfen.“
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Mütter und Väter von Betroffenen
Mütter haben keine Ahnung –
oder doch?
Mütter sind die ersten und wichtigsten
Bezugspersonen ihrer Kinder. Wird ein
sexueller Missbrauch an Kindern
bekannt, wird den Müttern meist Mit-
schuld an den Übergriffen gegeben. Oft
manifestiert sich diese Mitschuld in Be-
gründungen, sie wäre krank oder aus
anderen Gründen nicht verfügbar gewe-
sen, wäre Tätigkeiten außer Haus nach-
gegangen oder hätte sich mit Freunden
getroffen und hätte so das Kind mit dem
Partner allein gelassen ...

So wird die Mutter oft zur eigentlich
Verantwortlichen für Missbrauch und
Inzest gemacht.
Keine Mutter ist jedoch verantwortlich
für den sexuellen Missbrauch ihres
Kindes. Die Verantwortung für das
Handeln trägt immer der Täter.

Ausnahmen bilden die sehr seltenen
Fälle, bei denen Mütter am Missbrauch
ihrer Kinder mitbeteiligt sind, oder Fälle,
in denen Mütter selbst zu Täterinnen
werden (ca. 5–10% der sexuellen Über-
griffe an Kindern werden von Frauen
begangen).

Wenn aber Mütter – oder andere Er-
wachsene – sexuellen Missbrauch 
an Kindern bemerken, liegt es in ihrer
Verantwortung, das Kind vor weiteren
Übergriffen zu schützen. Hilfe, Beratung
und Unterstützung dabei werden öster-
reichweit von Fachstellen angeboten.
Nicht nur die Gesellschaft stellt sehr
hohe Ansprüche an Mütter, sondern

auch von ihren Kindern wird die Mutter
als allwissender, allmächtiger und sie
unter allen Umständen beschützender
Mensch gesehen. 

Sexueller Missbrauch innerhalb der
Familie stellt jedoch immer eine existen-
tielle Bedrohung dar, nicht nur für das
betroffene Kind, sondern auch für die
Mutter und die Geschwister. Es gibt
viele Gründe, warum Mütter Hinweise
auf sexuellen Missbrauch ihrer Kinder
nicht wahrnehmen oder nicht wahrneh-
men können, wie etwa

● geringe Aussicht auf Hilfe von außen,

● Angst, dass ihnen nicht geglaubt
wird,

● gravierende Zukunftsängste,

● die (meist begründete) Angst 
vor negativen Reaktionen im
Verwandten- und Bekanntenkreis,

● Gefühle der Macht- und Hilflosigkeit,

● finanzielle bzw. emotionale
Abhängigkeit vom Partner,

● eigene nicht verarbeitete trauma-
tische Erlebnisse,

● eigene Krankheit, Medikamenten
abhängigkeit, Sucht usw.

Im Falle des innerfamiliären Miss-
brauchs steckt die Mutter immer in
einem Dilemma: Einerseits soll sie ihre
Kinder schützen und andererseits ihrem
Ehemann oder Partner zur Seite stehen.
Spricht sie über den Missbrauch, wird
sie zur Verräterin am Partner. 
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Oft werden ihr auch niedrige Absichten
– sie will bloß einen Scheidungsgrund,
ihn loswerden, sich rächen – unterstellt ...

Fachleute schätzen den Anteil der
Mütter, deren Kinder missbraucht wer-
den und die als Kinder selbst Miss-
brauch erleben mussten, auf 80%.
Wie soll eine Frau, deren Seele und
deren Körper als Kind – und nicht selten
auch als erwachsene Frau – ausgebeutet
und misshandelt wurden und deren
natürlicher Wachstums- und Reifungs-
prozess schwer beeinträchtigt wurde, im
Stande sein, ihr Kind zu schützen? Wen
kann es da noch erstaunen, dass eine
solche Mutter nicht wahrnehmen, nicht
glauben kann, dass ihrem eigenen Kind
Ähnliches widerfährt, wie ihr selbst
widerfahren ist?

Nur Frauen, die ihren eigenen Miss-
brauch bearbeitet und damit zu leben
gelernt haben, können ihren Kindern
eine Hilfe sein. Es ist daher notwendig,
Mütter und Kinder dabei zu begleiten,
ihre traumatischen Erlebnisse zu verar-
beiten, damit diese Mütter in Zukunft
ihre Kinder besser schützen können.

Menschen, die bei ihren Eltern Respekt,
Schutz und Liebe erfahren durften, wer-
den sensible und empfindungsfähige
Erwachsene werden. Das könnte ein
Weg sein, um die Weitergabe von
Gewalt von Generation zu Generation zu
beenden ...

(Elfriede Abt, Psychotherapeutin für 
Einzel-, Paar- und Familientherapie)

Väter von betroffenen Kindern
Noch immer akzeptiert die Gesellschaft
die Randposition des Vaters in der
Familie.

Beim außerfamiliären Missbrauch
seines Kindes wird er kaum in die Pla-
nung weiterer Schritte mit einbezogen
und wird aber auch kaum für zu gerin-
gen Schutz verantwortlich gemacht.

Aus den wenigen Berichten von Vätern,
die sich nach Bekanntwerden der Tat
äußerten, wird ersichtlich, wie schwer
es auch ihnen fällt, angemessen mit der
Situation umzugehen. Sehr häufig rea-
gieren sie aggressiv, fühlen sich hilflos
und nicht zuständig. Sie können sich
nur schlecht in das Kind einfühlen.
Meist sind es dann wieder die Mütter,
die sich nicht nur um das Kind küm-
mern, sondern auch den Partner von
unkontrollierten Handlungen abhalten.

Würden Väter mehr Engagement in der
Erziehungsarbeit aufbringen, käme auch
ihnen ein wichtiger Teil der Schutz-
funktion zu. 
Elternbildungsprogramme versuchen
Väter in diese Richtung zu aktivieren.
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Mögliche Symptome bei 
missbrauchten Kindern 
im Alltag ...
● Sie klammern sich stark an die Mutter.

● Sie wollen nicht mehr allein zu Hause
bleiben.

● Sie wollen nicht mehr allein schlafen.

● Sie haben Schlafstörungen.

● Sie zeigen plötzliche Verhaltens-
änderungen.

● Sie nehmen an Gewicht ab oder zu.

● Sie waschen sich oft oder gar nicht
mehr.

● Sie nässen oder koten wieder ein.

● Sie lehnen Zärtlichkeiten ab.

● Sie laufen von zu Hause weg.

● Sie erzählen sexuelle Geschichten
oder benutzen sexuelle Ausdrücke,
die ihrem Alter nicht entsprechen.

● Buben haben Angst, homosexuell 
zu sein.

Die Schwierigkeit, Missbrauch zu 
„erkennen“, liegt darin, dass es kein so
genanntes „Missbrauchs-Syndrom“, 
d. h. eine Reihe von bestimmten Auf-
fälligkeiten gibt, die bei alle

... und Hinweise, wie man 
reagieren sollte:
Wir alle neigen in dieser Situation zu
Panik: Instinktiv wollen wir das betrof-

fene Kind möglichst schnell und sicher
beschützen und vor weiteren Über-
griffen bewahren.

Doch Ruhe und Besonnenheit sind in
fast allen Fällen wichtig, insbesondere
bei „lediglichem“ Verdacht. Überreaktio-
nen, ungeplantes und in seinen Folgen
nicht durchdachtes Vorgehen führt in
den meisten Fällen zu massiven weiteren
Traumatisierungen des betroffenen
Kindes und dazu, dass das Kind nichts
mehr sagt, wodurch eine Beendigung
des Missbrauchs oft nicht mehr 
möglich ist.

Einige wichtige zu beachtende Punkte
eines gezielten, am Wohle des Kindes
orientierten Vorgehens beim Vorliegen
eines Verdachts wären:

● Holen Sie vorerst für sich selbst 
Unterstützung, z. B. im KollegInnen-
kreis, in Supervisionen, beim
Jugendamt oder bei einschlägigen
Beratungsstellen.

Ist etwas geschehen?
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● Versuchen Sie, „am Kind dran zu blei-
ben“, Ihren Verdacht eventuell zu
erhärten, indem Sie weiter als Ver-
trauensperson zur Verfügung stehen,
dem Kind Aufmerksamkeit schenken,
sich eventuell unter Zuhilfenahme
einschlägiger Materialien (Bücher
und Arbeitsmaterialien) mit ihm
beschäftigen. Verfassen Sie Gedächt-
nisprotokolle über Aussagen und Ver-
haltensweisen des Kindes. Das kann
für die weitere Betreuung des Kindes,
aber auch für eine Anzeige und bei
Gericht wichtig sein.

● Konfrontieren Sie niemals vorschnell
Eltern oder andere Bezugspersonen
des Kindes mit Ihrem Verdacht, ins-
besondere wenn ein möglicher Täter
im engsten Umfeld des Kindes zu
vermuten ist! Denn erfährt der Täter
davon, wird er Druck auf das Kind
ausüben bzw. den vorhandenen
Druck noch verstärken.

● Machen Sie niemals vorschnell und
unüberlegt eine polizeiliche Anzeige.
Missbrauch ist ein so genanntes „Offi-
zialdelikt“, d. h., eine diesbezügliche
Anzeige muss von Polizei und Gericht
weiterverfolgt und kann auch nicht
zurückgezogen werden. Die Anzeige
bei Polizei oder (in vielen Fällen bes-
ser direkt) bei der Staatsanwaltschaft
sollte zu einem für das betroffene
Kind „passenden Zeitpunkt“ erfolgen
und gut vorbereitet sein. 

● Kinder können sich über meist sehr
verschlüsselte und verdeckte Bot-
schaften mitteilen. Spricht das Kind –
vielleicht nach weiterer Beschäfti-

gung mit ihm – „offen“ über seine
Erlebnisse, ist das Wichtigste, dass
Sie ihm in jedem Fall Glauben schen-
ken! Auch die Erklärung, dass das
Kind in keinem Fall „Schuld“ oder
auch nur „Mitschuld“ am Missbrauch
trägt, ist hilfreich und notwendig.
Versprechen Sie dem Kind nur, was
Sie auch einhalten können.

● Besprechen Sie alle weiteren Schritte
vorher mit dem Kind. Erklären Sie
ihm, dass Sie Hilfe beiziehen müssen,
z. B. weil Sie alleine es nicht vor wei-
teren Übergriffen schützen können.
Jugendliche sollten dabei mit ent-
scheiden können.

● Ziehen Sie andere Personen (Jugend-
amtssozialarbeiterIn, einschlägige
Beratungsstellen etc.) bei, um die
weitere Vorgangsweise zum Schutz
des Kindes und im Interesse des
Kindes zu planen. Grundprinzip hier-
bei sollte nicht das Delegieren von
Verantwortung, sondern eine mög-
lichst gut koordinierte Zusammen-
arbeit mit dem Ziel einer möglichst
geringen weiteren Traumatisierung
des betroffenen Kindes sein.
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Frauen
müssen – auch nach dem Ende des
sexuellen Missbrauchs – mit seinen
Folgen weiterleben. Die als missbrauch-
tes Kind gelernten Überlebensstrategien
und Abwehrmechanismen prägen die
Betroffenen oft für ihr ganzes Leben.
Viele Frauen leben mit ihrem Miss-
trauen, ihrer Hoffnungslosigkeit und
dem Gefühl der Minderwertigkeit.
Ihre unterdrückte Wut und den erfahre-
nen Schmerz richten sie oft in selbstzer-
störerischer Weise gegen sich selbst.
Depressionen, Schlafstörungen, Ängste
und psychosomatische Beschwerden
sind häufig. Ein hoher Anteil von suizid-
gefährdeten, drogen- und alkoholabhän-
gigen Frauen, Prostituierten und Psychi-
atriepatientinnen sind als Mädchen
sexuell missbraucht worden ...

Bei missbrauchten Männern
gelten – mit Einschränkungen – ähnliche
Symptome, doch richten sich ihre 
Aggressionen oft nach außen.

Der Körper vergisst nicht ...

Es passiert mir noch heute, dass ich
träume, mein Vater liege neben mir und
wolle mich sogleich von hinten packen.
Ganz erschreckt wache ich dann auf und
sehe meinen Partner friedlich neben mir
schlafen. Dann frage ich mich, wie lange
noch und auf wie vielen Ebenen meiner
Persönlichkeit mein Vater mich noch
heute besetzt hält.

Manchmal fühle ich mich wie tot. Ich
traue mich gar nicht mehr unter Leute.
Ich habe kein Vertrauen, auch nicht in
mich. Ich glaube nicht, dass ich liebens-
wert bin.

Der Körper vergisst nicht, auch wenn die
Erinnerung nur vage ist. Schmerzen in
den Füßen, Rückenschmerzen und ganz
starke Menstruationsbeschwerden.
Langsam hat sich durch die Körper-
therapie etwas geändert. Weniger
Schmerzen, ein positives Gefühl zu
meinen Füßen, ich gewinne an Boden ...

Mal war das Verhältnis zu meiner Frau
zärtlich und dann wieder brutal. Aber
das hat sich nach ungefähr zehn Jahren
dazu ausgeweitet, dass ich meine Frau
nackt gefesselt im Keller an die Wand
genagelt habe. Es waren totale
Vergewaltigungen gegenüber meiner
Frau ...

(Zitate von Betroffenen)
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Niemand kann sexuellen Missbrauch
alleine aufdecken, beenden und allein
die Folgen abfangen: Daher gibt es eine
Reihe von staatlichen und privaten
Stellen, die, von verschiedenen
Ansatzpunkten her, kindlichen Opfern
sexueller Gewalt, anderen Betroffenen
und den Tätern zur Verfügung stehen.
Zunehmend arbeiten die verschiedenen
Stellen auch zusammen. Es sind dies in
der Phase der Aufdeckung des
Missbrauches

● die freie Jugendwohlfahrt,

● das Jugendamt – unter verschie-
denen Bezeichnungen,

● Polizei und Gendarmerie,

● Gerichtsmedizin,

● Gerichte,

● therapeutische Einrichtungen.

Eine Zielsetzung ist allen gleich: den
Opfern so viel Schonung wie möglich
zukommen zu lassen, sekundäre Schädi-
gungen oder erneute Traumatisierungen
zu verhindern und den betroffenen
Kindern optimalen Schutz zu gewähren.

Es geschieht etwas – Hilfe, Schutz, Strafe
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Freie Jugendwohlfahrt
Beratungsstellen der freien Träger bieten
ein breites Spektrum an Unterstützung
mit unterschiedlichen inhaltlichen
Schwerpunkten und Ansätzen und
unterschiedlichen Zielgruppen an. Der
Schwerpunkt der Tätigkeit der freien
Träger ist die Begleitung von langfristi-
gen Prozessen bei den Betroffenen. 
Die Angebote sind für die Opfer und
den nicht missbrauchenden Elternteil –
oder die Vertrauensperson des Opfers –
zum Teil unentgeltlich und können zeit-
lich so lange wie notwendig durchge-
führt werden. Die Finanzierung erfolgt
im Wesentlichen durch staatliche
Subventionen.

Für Opfer, Familienangehörige, Vertrau-
enspersonen des Opfers und den nicht-
missbrauchenden Elternteil umfasst das
Angebot

● medizinische und rechtliche Informa-
tionsgespräche,

● Beratungen,

● Krisenintervention,

● Aufdeckungsgespräche,

● kurz- und langfristige Therapien,

● Prozessvorbereitung und Prozess-
begleitung.

Für professionelle HelferInnen werden
weiters Fall-/HelferInnenkonferenzen
und Supervision angeboten. Einige
Beratungsstellen führen auch für
TäterInnen Informationsgespräche,
Beratungen und Therapie durch.

(Nach Sabine Rupp, Beratungsstelle für sexuell 
missbrauchte Mädchen und junge Frauen.)

Jugendamt
Das „Jugendamt“ trägt in den einzelnen
Bundesländern unterschiedliche Bezeich-
nungen und ist den Bezirkshauptmann-
schaften oder dem Magistrat ange-
schlossen.
Die gesetzliche Grundlage, das Jugend-
wohlfahrtsgesetz von 1989 – mit den
Ausführungsgesetzen in den neun
Bundesländern –, definiert die Aufgaben
der „öffentlichen Jugendwohlfahrt“ 
in § 2:

(1)... die Familie bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben in der Pflege und Erzieh-
ung Minderjähriger zu beraten und 
zu unterstützen.

(2)Öffentliche Jugendwohlfahrt ist zu
gewähren, wenn und insoweit die
Erziehungsberechtigten das Wohl des
Minderjährigen nicht gewährleisten.

(3)Die öffentliche Jugendwohlfahrt darf
in familiäre Bereiche und Beziehun-
gen nur insoweit eingreifen, als dies
zum Wohl des Minderjährigen not-
wendig ist. Dies ist besonders auch
dann der Fall, wenn zur Durchsetzung
von Erziehungszielen Gewalt ange-
wendet oder körperliches oder seeli-
sches Leid zugefügt wird.

(4)Der Jugendwohlfahrtsträger hat
Meldungen über den Verdacht der
Vernachlässigung, Misshandlung
oder des sexuellen Missbrauchs von
Minderjährigen, welche gemäß § 37
oder auf Grund berufsrechtlicher
Ermächtigungen oder Verpflichtun-
gen an den Jugendwohlfahrtsträger
erstattet werden, personenbezogen
zu erfassen und unverzüglich zu über-
prüfen. Diese Daten sind nur zur

26
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Wahrnehmung von Aufgaben der
öffentlichen Jugendwohlfahrt zu ver-
arbeiten, zu benützen, zu übermitteln
oder zu überlassen. Unrichtige Daten
sind von Amts wegen zu löschen.

Im Wesentlichen bestehen die Möglich-
keiten des Jugendamtes in

● Beratungsgesprächen,

● Hausbesuchen,

● psychologischen Interventionen 
bis hin zur

● Fremdunterbringung, d. h. Heraus-
nahme des Kindes aus der Familie.

Der Gesetzgeber schreibt vor, „die
jeweils gelindeste, noch zum Ziele 
führende Maßnahme zu treffen“ 
(§ 26 JWG).

(Nach einem Beitrag von 
Mag. Renate Balic-Benzing und Mag. Claudia Rupp,
Amt für Jugend und Familie, Wien.)

Die meisten Meldungen über sexuellen
Missbrauch kommen als anonyme
Anzeigen aus der Umgebung des
Kindes, aus der Familie, oft aber auch
von LehrerInnen, KindergärtnerInnen

etc. Meldet eine Person dem Jugendamt
einen Missbrauchsverdacht, so wird
diese zunächst unterstützt, den Kontakt
zum Kind zu erhalten, da jemand, der
Missbrauch „bemerkt“ oder vermutet,
meist eine wichtige Vertrauensperson
für das betroffene Kind ist. Die äußeren
Verdachtsmomente werden hinterfragt,
und über weitere Schritte bzw. Hilfsan-
gebote wird beraten.
Bevor Maßnahmen gesetzt werden,
sieht das Jugendwohlfahrtsgesetz vor,
dass das Kind angehört wird. Das über
10-jährige Kind ist auf jeden Fall zu
hören, das unter 10-jährige Kind ist
nach Maßgabe seiner Entwicklungsreife
zu hören.

Erhärtet und bestätigt sich dabei der
Verdacht, wird gehandelt:

● Nach Möglichkeit wird eine intensive
Zusammenarbeit mit der Mutter
angestrebt (bei innerfamiliärem
Missbrauch meist nach intensiven
Gesprächen, um sie in ihrer Verant-
wortung dahingehend zu stärken, ihr
Kind künftig vor weiteren Übergriffen
zu schützen).

● In vielen Fällen wird eine Helferkon-
ferenz organisiert, in der es darum
geht, diverse Kontaktpersonen des
Kindes (KindergärtnerIn, LehrerIn bis
etwa hin zur LeiterIn der Jugend-
gruppe) und ProfessionistInnen (Psy-
chologInnen, PsychotherapeutInnen,
auch von den freien Trägern) in ihrem
weiteren Vorgehen zur Unterstützung
des Kindes zu koordinieren.

● Unter bestimmten Umständen 
(§ 84 StPO) kann das Jugendamt von
einer polizeilichen Anzeige absehen.
Dies geschieht insbesondere dann,

Schnelle Hilfe

Der wesentliche Unterschied zwischen
freien Trägern und Jugendamt einerseits
und Polizei, Gerichtsmedizin und Gericht
andererseits liegt im Zeitfaktor: Während
Polizei und Gericht darauf drängen 
müssen, denn Fall möglichst rasch abzu-
schließen, gehen freie Träger und
Jugendamt im Interesse des Opfers mög-
lichst behutsam vor, um Fehler zu ver-
meiden: „Wer schnell helfen will, muss
langsam handeln.“
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wenn die Anzeige und ein Gerichts-
verfahren dem Kind absehbar mehr
schaden als nützen würden, der Täter
sich zu seiner Tat bekennt, die Verant-
wortung dafür übernimmt und bereit
ist, sich einer Therapie zu unter-
ziehen. Diese Vereinbarungen werden
schriftlich festgehalten und durch das
Jugendamt kontrolliert.

● Parallel dazu erfolgen Maßnahmen
zur Verhinderung weiterer Übergriffe:
getrennte Wohnarrangements,
Kontakte mit dem Kind ausschließlich
in Anwesenheit Dritter, völliges Kon-
taktverbot, wenn dies vom Opfer
gewünscht wird. Wenn es notwendig
ist, auch – zumindest vorübergeh-
ende – Unterbringung des Kindes
außerhalb der Familie.

● In der Mehrzahl der Fälle erfolgt
jedoch eine Anzeige, da im Hinblick
auf das Verhalten der Täter nicht
davon abgesehen werden kann. 
Auch und gerade dann ist primär 
der Schutz des Kindes zu sichern.

● Trotz der rechtlichen Bestimmungen
zum Schutz der Opfer stellt eine 
Gerichtsverhandlung eine massive
Belastung dar, sodass die Betroffenen
dabei einer umfassenden Begleitung
und Unterstützung bedürfen.

● Opfer und die übrigen Mitglieder des
Familiensystems brauchen von 
Anfang an eine professionelle thera-
peutische Unterstützung. Trotz des
Angebotes des Jugendamtes über-
steigt der Bedarf in vielen Fällen die
Ressourcen, sodass eine enge und
gut koordinierte Zusammenarbeit mit
anderen Einrichtungen (Beratungs-
stellen) hilfreich und zielführend ist.

Polizei
Aufgabe der Polizei bzw. Gendarmerie
ist es,

● den strafbaren Tatbestand zu erkun-
den und Beweise für die Schuld zu
erbringen, damit eine Anklage erho-
ben werden kann;

● das Opfer vor dem Täter zu 
schützen;

● gegebenenfalls den Täter in
Gewahrsam zu nehmen.

Erfolgt eine Anzeige wegen sexuellen
Missbrauchs von einem Kind bei der
Polizei, übernimmt meist eine erfahrene
Kriminalbeamtin (die oft auch ausgebil-
dete Sozialarbeiterin ist) den Fall.

Zunächst versucht sich die Beamtin ein
Bild der Situation zu verschaffen und
lädt das Opfer mit einer Vertrauens-
person zu einem Gespräch ein. Das Kind
kann meist wählen, ob die Vertrauens-
person bei dem Gespräch anwesend
sein soll oder nicht.

Wichtig ist, dass es der Beamtin gelingt,
eine Vertrauensbasis zu dem Kind aufzu-
bauen – das Gespräch wird also mit
harmlosen Dingen beginnen und sich
vorsichtig dem eigentlichen Thema
nähern.

Aber dem Kind bleiben unangenehme
Fragen in vielen Details nicht erspart.
Denn die Basis für das weitere Vor-
gehen stellt die Glaubwürdigkeit der
Antworten dar.

Ist es zu Geschlechtsverkehr gekom-
men, oder werden körperliche Spuren –
etwa von Gewaltanwendung – vermutet,
erfolgt eine gynäkologische Untersuch-

28

missbrauch.qxd  14.06.2002  09:05  Seite 28



29

ung bzw. eine Untersuchung durch
den/die Amtsarzt/-ärztin.

Erhärtet sich für die Kriminalbeamtin
der Verdacht, dass sexueller Missbrauch
vorliegt, informiert sie den Journal-
staatsanwalt und den Journalrichter, die
gegebenenfalls einen Haftbefehl für den
Täter aus-stellen.

(Nach einem Beitrag von Christine Mastalier,
Kriminalbeamtin in Wien.)

Gerichtsmedizin
Die GerichtsmedizinerInnen sichern in
Fällen von Gewaltdelikten Spuren – in
erster Linie Blut, Gewebe, Sekretspuren
und Haare – am Tatort, an Tatwaffen, an
Tätern und Opfern.
Das Institut für Gerichtliche Medizin in
Wien stellt eine starke Steigerung bei
den Untersuchungen von Sexualdelikten
fest. Das kann auf eine Sensibilisierung,
Enttabuisierung und verstärkte Auf-
klärung zurückgeführt werden. Wurden
1983 nur 24 Fälle von Vergewaltigungen
und sexuellem Missbrauch untersucht,
waren es 1995 bereits 120 Fälle, davon
etwa 10% unter 14 Jahren, das jüngste
untersuchte Kind war 3 Jahre alt.

Die Gerichtsmediziner müssen vor Ge-
richt aufgrund der erhobenen Befunde
feststellen, ob

● etwaige vorhandene Verletzungen 
tatsächlich von einem sexuellen
Missbrauch stammen,

● Hinweise dafür vorhanden sind, dass
ein solcher vorgefallen ist,

● sich aus den Spuren ableiten lässt,
wer der Täter ist, und

● aus den Befunden eine Rekonstruk-
tion des Tatherganges möglich ist.

Aus gerichtsmedizinischer Sicht ist es
wichtig, dass das Opfer möglichst rasch
nach dem Missbrauch mit der Kleidung
– ungereinigt – untersucht werden kann.
Bei Verdacht etwa eines innerfamiliären
Missbrauchs ist es aber auch oft schon
hilfreich, wenn die Kleidungsstücke und
z. B. die Bettwäsche ungereinigt und
trocken verpackt aufgehoben werden
und später für eine Untersuchung zur
Verfügung stehen.
Gerade bei Kindern ist es besonders
wichtig, Beweismaterial zur Untermau-
erung der Glaubwürdigkeit zu gewinnen.

(Nach einem Beitrag von WOR Dr. Elisabeth
Friedrich, Fachärztin für Gerichtsmedizin.)

Gericht
Ein Gerichtsverfahren kann nur eingelei-
tet werden, wenn gegen den Täter
Anzeige erstattet wird.

● Jeder kann anzeigen.

● Jede Behörde oder öffentliche Dienst-
stelle muss von Amts wegen Anzeige
erstatten, wenn die strafbare Hand-
lung ihren Wirkungsbereich betrifft.

Ausgenommen sind nur jene Fälle, in
denen „die Anzeige eine amtliche Tätig-
keit beeinträchtigen würde, deren Wirk-
samkeit eines persönlichen Vertrauens-
verhältnisses bedarf“ 
(§ 84 Abs. 2 Z 1 StPO – vor allem: 

Jugendwohlfahrtsträger, Sozial-,
Familien- und Suchtberatungsstellen,
BewährungshelferInnen, LehrerInnen,
Kinder- und JugendanwältInnen).
Auf Grund der erhobenen Beweise wird
über die weitere Strafverfolgung des
Täters entschieden.
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Entweder wird das Verfahren eingestellt
oder es beginnt das Vorverfahren durch
den Untersuchungsrichter:

● Vernehmung des Beschuldigten –
Haftentscheidung,

● Vernehmung des Opfers als Zeugen,

● Vernehmung anderer Zeugen,

● Erhebung weiterer Beweise.

Wenn die Beweise nicht ausreichen,
kommt es zu einer Einstellung des Ver-
fahrens, im anderen Fall zu Strafantrag
und Anklage (abhängig von der Straf-
drohung) und zur Hauptverhandlung

● durch einen Schöffensenat,

● wenn das Höchstmaß der angedroh-
ten Freiheitsstrafe fünf Jahre über-
steigt,

● bei geschlechtlicher Nötigung,

● Schändung,

● Unzucht mit Unmündigen,

● oder vor einem Schwurgericht, wenn

● die Untergrenze der angeordneten
Freiheitsstrafe fünf Jahre übersteigt,
die Obergrenze zehn Jahre beträgt.

Die Hauptverhandlung besteht aus der
Beschuldigtenvernehmung und dem 
Beweisverfahren mit Vernehmung des
Opfers, Vernehmung von anderen
Zeugen und Erhebung von weiteren
Beweisen und endet mit dem Urteil.
Bei Voruntersuchung und Hauptver-
handlung hat grundsätzlich jeder Zeu-
gnispflicht, doch besteht eine Entschlag-
ungsmöglichkeit für

● Angehörige,

● unter 14-jährige Tatopfer, wenn die
Parteien Gelegenheiten hatten, sich
an einer vorausgegangenen gericht-
lichen Vernehmung zu beteiligen,

● Bewährungshelfer, Mitglieder aner-
kannter Einrichtungen zur psychoso-
zialen Beratung und Betreuung,
PsychiaterInnen, Psychothera-
peutInnen und PsychologInnen.

Von der Vernehmung unmündiger Tat-
opfer kann abgesehen werden, wenn
aufgrund konkreter Umstände (Fest-
stellung des Sachverständigen) ernst-
haft zu befürchten ist, dass dadurch eine
fortdauernde psychische Schädigung
eintritt.

Eindeutig verlangt das Gesetz auch eine
Belehrung der Zeugen – bei Kindern
nach Auffassung des Obersten Gerichts-
hofes in „kindgerechter und altersent-
sprechender Weise“. Es ist dies in den
meisten Fällen weder eine wirklich
rechtliche Belehrung, noch verlangt sie
– eigentlich entgegen dem Gesetz, da
der Gesetzgeber nicht mit der Einver-
nahme von Kindern gerechnet hat – ein
Abschätzen der Konsequenzen durch
das Kind.

Das Gesetz verlangt ausdrücklich die
kontradiktorische Vernehmung von
Zeugen – daher auch des Opfers – unter
Anwesenheit aller Parteien:
Staatsanwalt, Beschuldigter, Verteidiger,
eventuell Privatbeteiligtenvertreter. In
der Praxis findet sie häufig in Anwesen-
heit eines Sachverständigen (oder des
Richters) in einem vom Gerichtssaal
getrennten Raum statt und wird auf
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Video in den Gerichtssaal übertragen,
wodurch die übrigen Parteien indirekt
daran teilhaben können.

Für Kinder unter 14 Jahren konnte bis-
lang ein Antrag auf schonende Verneh-
mung gestellt werden. Seit 1. 10. 1998
ist die schonende Vernehmung von
Kindern unter 14 Jahren zwingend.
Gibt es bereits eine Videoaufzeichnung
von Gesprächen mit dem Therapeuten,
Psychologen etc., kann dies als zusätzli-
ches Beweismittel vom Gericht aner-
kannt werden.
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Wunden heilen bedeutet, 
wieder Vertrauen zu lernen

Therapie
Durch den Missbrauch in der Familie ist
nicht nur ein Kind missbraucht worden,
sondern

● auch die Mutter ist in ihrer Sexualität,
ihrer Beziehung zur Tochter und den
anderen Kindern, in ihrer eigenen
Rolle und dem Verhältnis zum Partner
und vielleicht zu Männern im Allge-
meinen erschüttert.

● es haben sich die Familienbeziehun-
gen verändert und verändern sich
durch die Aufdeckung neuerlich: Die
Familiengeschichte muss uminter-
pretiert werden.

● auch das Verhältnis der Tochter zur
Mutter ist gestört: Wie konnte die
Mutter so einen Menschen in die
Familie bringen? Wie kann die Mutter
die Tochter weiter begleiten? Wer
glaubt in Zukunft wem?

In der Therapie geht es um die inneren
Stimmen, die die Betroffenen selber
manchmal – nicht immer – hören können
und die sie manchmal überschwemmen.
Es geht um diese Stimmen, die Umin-
terpretationen, die notwendig waren,
um den Akt der VerGEWALTigung, des
Unglaublichen, des nicht Fassbaren zu
überstehen. Es geht auch um das
Wiederfinden und manchmal überhaupt
erst Finden der eigenen Wahrnehmung,
der Einordnung des Geschehenen und
oft auch um das Verstehen, was da 
passiert ist.

Psychotherapie übernimmt eine Mittel-
rolle zwischen Gesellschaft und dem
Einzelnen bzw. der Familie, die zur
Therapie kommt. Die Therapeuten und
Therapeutinnen unterstützen die Betrof-
fenen beim Zurückfinden in gesell-
schaftlich akzeptable Formen von Nähe
und Sexualität. In der Theorie geht es
um Neukonstruktion von Beziehungen
und im Speziellen um Familienbezieh-
ungen, weil die Familie lernen muss,
damit umzugehen.

Für die Therapie gibt es drei Ausgangs-
positionen:

1. Durch einen gesicherten Kontaktab-
bruch wird Schutz, Aussteigen aus
der Eskalation und eine Beruhigung
der Emotion für das Kind erreicht.
Schutz ist besonders dann wichtig,
wenn die Bereitschaft fehlt, dem Kind
zu glauben und den schädlichen
Charakter des Missbrauchs einzusehen
– denn dann kann dem Sog der Wie-
derholung nicht widerstanden werden.

2. Das Erlebte, bisher Verheimlichte, das
Verletzende kann respektvoll mitein-
ander besprochen werden. Dann
können Schritte gemeinsam bespro-
chen und ausprobiert werden.

3. Die Täter können Verantwortung
übernehmen und das Schutzbedürf-
nis des Opfers verstehen. 
Täter und Opfer wollen die Beziehung
neu gestalten und brauchen dabei
Hilfe.
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Die immer wieder auftretenden Themen
in der Therapie sind:

● die gemachten Erfahrungen ausspre-
chen: Die heimliche Geschichte zu
fassen und dabei ein Stück begreif-
barer zu machen, was da passiert ist.

● ein Gefühl für Gefahr, für Schutz, für
Grenzziehungen und sichere Formen
von Nähe und Intimität zu entwickeln:
das Erfassen der Schwierigkeit zwi-
schen Nähe und gefährlicher Nähe,
von guter und schlechter Berührung.
Bei länger dauerndem Missbrauch ist
dies oft zusätzlich dadurch erschwert,
dass die Körpergefühle „abgedreht“
wurden und nun erst wieder eine
Beziehung zum eigenen Körper auf-
gebaut werden muss.

● die Verunsicherung des Kindes besei-
tigen: Verheimlichung und doppelte
Moral – das Besonderssein und
gleichzeitig Verdammtwerden –
hinterläßt Spuren. Nach der Auf-
deckung wird wiederum vieles in ein
anderes Licht gestellt. Das führt zu
Verunsicherung in Wahrnehmung,
Bewertung und Verhalten.

● der innere Schutz: Schutz ist eine
innere Sache, das psychologische
„Sich-sicher-Fühlen“ folgt anderen
Kriterien als gesetzlichen Bestimmun-
gen: Auch ein Täter, der eingesperrt
ist, kann noch immer eine Bedrohung
für ein Kind sein.

Modelle:
1. Therapie statt Strafe:

Nach Modellen in den USA wird Thera-
pie statt Strafe angeordnet. Wird die
Therapie aber abgebrochen, tritt der
juridische Apparat wieder in Erschei-
nung. Im ersten Jahr wird versucht, das,
was gewesen ist, aufzuarbeiten, zu
besprechen, nicht auszuweichen. Mit
den Kindern, ihren Eltern bzw. der
Mutter und dem Täter wird getrennt
gearbeitet. Im zweiten Jahr wird eine
Entschuldigungssitzung des Täters vor-
bereitet, in der sich z. B. der Vater nicht
nur entschuldigt, sondern auch Verant-
wortung übernimmt und sagt, wie er es
eingefädelt und was er getan hat, so
dass das Kind aus seiner subjektiven
„Schuld entlassen“ wird. Im dritten Jahr
wird am Aufbau neuer Beziehungen
innerhalb der Familie gearbeitet.

2. Familientherapie:

Innerhalb der Familie ist es möglich,
über das Geschehene zu sprechen, eine
Bestandsaufnahme zu machen und eine
gemeinsame Version des Geschehenen
zu finden. Die Therapeuten helfen dabei,
dass nichts verharmlost wird, dass eine
Aufdeckung aller Details erfolgt und
dass jeder gehört wird. Konfrontation ist
dabei ein Schlüsselwort. Der Miss-
braucher muss die Verantwortung über-
nehmen, und die Familie berät gemein-
sam über die Konsequenzen, wie die
Familie weiterleben wird.

3. Parteiliche Beratung:

Dabei wird mit den Beteiligten getrennt
gearbeitet. Die räumliche Trennung von
Täter und Opfer ist nach diesem Modell
Voraussetzung für die Aufarbeitung des
Missbrauchs. Die Gefahr, dass der Täter
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die Familie während der Therapie weiter
manipuliert und den Missbrauch fort-
setzt, soll auf diese Weise verhindert
werden.
Die Therapie hat nicht den bewiesenen
Verbrechenscharakter als Voraussetz-
ung, sondern Ausgangspunkt ist die
psychologische Realität der Beteiligten.
Therapie ist immer ein langwieriger
Prozess, eine Hilfe für innere Prozesse
der Klienten, für das Verstehen und
Lernen von alternativen Beziehungs-
elementen. Therapie verlangt ein sensi-
bles Eingehen auf die Bedürfnisse und
die Bereitschaft der Beteiligten.

(Nach einem Beitrag von Dr. Gerda Klammer, 
Amt Jugend und Familie, Wien.)

Opferschutz
Trotz aller bisherigen Verbesserungen
wissen wir aus der Arbeit mit Kindern
als Opfer, dass das bisher Erreichte
noch immer zu wenig ist.

Opferschutz:

● Wegweisung des Täters aus der
Wohnumgebung: Entsprechende
Möglichkeiten wurden durch die
Einführung des Gewaltschutzgesetzes
am 1. 5. 1997 geschaffen.

● Verkürzung der Dauer von Gerichts-
verfahren durch Verfahrensvereinfach-
ung, denn Verhandlungen, die z. B.
zwei Jahre dauern, bedeuten auch,
dass die Opfer während dieser Zeit
Druck ausgesetzt sind.

● Gesetzlich begründeter Anspruch auf
Prozessbegleiter für das Kind.

● Strikte Beachtung aller gesetzlichen
Vorschriften, die dem Schutz der
Opfer und ihrer Rechte dienen, z. B.
schonende Einvernahme bei Gericht.

● Schaffung verfahrensrechtlicher 
Möglichkeiten zur Aufschiebung bzw.
Unterbrechung von Gerichtsver-
fahren so lange, bis die Therapie
soweit gegriffen hat, dass das Opfer
die Erlebnisse benennen und der
Täter die Verantwortung für die Tat
übernehmen kann.

Persönlichkeitsschutz:
● Beachtung der Rechte der Kinder:

Eine Videobefragung ist keine Gnade
des Richters, sondern ein Recht des
Kindes.

● Hinaufsetzung der Altersgrenze für
die Bestimmungen des Opfer-
schutzes, die derzeit nur für die unter
14-Jährigen gelten.

● Die Bestimmungen des Opfer-
schutzes sind per 1. 10. 1998 auf alle
Opfer von Sexualdelikten ausge-
weitet worden.

● Ausdehnung dieser Bestimmungen
auf Behinderte aller Altersgruppen.

● Strengste Einhaltung des Daten-
schutzes durch die Medien, um zu
verhindern, dass die Opfer an den
Pranger gestellt werden.

Gesellschaftsschutz:

● Mehr weibliche Sachverständige und
entsprechend ausgebildete Kriminal-
beamtinnen.

● Strenge Kontrolle der Täter.

Und vor allem: 
mehr Zivilcourage bei 
allen Beteiligten!
(Nach einem Beitrag von Univ.-Prof. Max H.
Friedrich.)

34
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Auflösung von Mythen
Trotz der Thematisierung des sexuellen
Missbrauchs bleiben Mythen und
Klischees bestehen.
Die traditionelle Prävention

● warnt Kinder vor „bösen Fremden“,
macht die Täter zu psychisch kranken
Männern und enthebt sie so weitge-
hend der Verantwortung.

● überträgt die Verantwortung für den
Missbrauch weitgehend den Kindern
und ihren Müttern.

● spricht nicht aus, was ihnen die
„gefährlichen Fremden“ antun kön-
nen. Die traditionellen Verhaltens-
regeln – „nimm keine Süßigkeiten
von einem Fremden“ – schränken nur
die Bewegungsfreiheit und Selbstän-
digkeit der Kinder ein, ohne ihnen zu
ermöglichen, Ansätze von Gefahr
rechtzeitig zu erkennen.

Das größte Risiko stellt das sexualfeind-
liche Klima dar, in dem über Körper und
Sexualität nicht gesprochen wird, weil
den Kindern die Worte und die Voraus-
setzungen fehlen, Gefahren zu erken-
nen, sich gegen Übergriffe zu wehren
und rechtzeitig Hilfe zu suchen. Als
zweites Risiko tritt die autoritäre Erzie-
hung hinzu, die es dem Kind unmöglich
macht, gegenüber Erwachsenen „NEIN“
zu sagen.

(Nach: J. Bertozzi, A. Leiser, Y. Portenier in der
Schweizer Dokumentation „(K)ein sicherer Ort“.)

Sexualerziehung als Aufbau
einer Barriere gegen
Grenzüberschreitungen
Erziehung gestaltet sich durch Bezieh-
ung – besonders, wenn es um Vermitt-
lung von Wissen über den eigenen
Körper, den Intimbereich geht. 

Sexualerziehung kann somit nur auf der
Basis tiefen Vertrauens erfolgen, der
„professionelle“ Raum von Schule oder
Kindergarten ist da zu wenig.
Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und 
Verständlichkeit sind die Maximen:

● Ehrlichkeit unter Berücksichtigung
des eigenen Intimitätsanspruches.

● Glaubwürdigkeit durch behutsame
Auswahl von Ort, Zeit und Anlass
eines Gespräches über Sexualität und
deren Natürlichkeit, Sinn und Ästhe-
tik – aber auch deren möglichen
Missbrauch und sexuelle Gewalt.

● Verständlichkeit durch kindgerechte
Wort- und Satzwahl.

Sexualerziehung wird zu einer Maß-
nahme der Prävention gegen Miss-
brauch, wenn sie – als Teil der Erzieh-
ung verstanden – Kindern und Jugend-
lichen von Anfang an jene Beziehung
zum eigenen Körper mit all seinen
Organen vermittelt, die ihnen Selbstbe-
stimmung auf dem Weg zum Du in all
seinen Facetten, auch der erotisch-
sexuellen, ermöglicht. Dieser früh ent-
wickelte Mut zu Selbstsicherheit und

Vorbeugung durch Erziehung
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damit auch Verteidigung der Integrität
des eigenen Körpers kann Missbrauch
und Misshandlung zwar nicht verhin-
dern, er kann aber zumindest eine
Barriere gegen Grenzüberschreitung
darstellen.

(Auszug aus dem Referat von OA Dr. Werner
Leixnering, Universitätsklinik Wien.)

Starke und unabhängige
Kinder
● Präventative Arbeit muss Kinder zu

selbstbewussten und selbständigen
Persönlichkeiten erziehen.

● Unterstützung der Kinder, ihr Recht
auf körperliche, psychische und
sexuelle Integrität wahrzunehmen
und mit Hilfe Erwachsener zu ver-
teidigen: die Stärke der Kinder, ihre
Unabhängigkeit und ihre Freiheit 
zu vergrößern.

● Vermittlung von Handlungsstrategien
stärken ihr Selbstbewusstsein und
lehren sie, Situationen zu erkennen,
die ihre Rechte bedrohen und 
verletzen.

● Prävention fordert Erwachsene. Sie
müssen sich das Machtgefälle zwi-
schen Erwachsenen und Kindern
bewusst machen. Neinsagen lernen
aus Präventionsstrategie setzt voraus,
dass die Erwachsenen ein NEIN von
Kindern akzeptieren und respektieren
können.

Prävention ist keine punktuelle
Maßnahme, sondern eine grundlegende
Erziehungshaltung.
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Lernen, sich zu wehren:
7 Botschaften an Kinder

1. Über deinen Körper
bestimmst du allein!

Du hast das Recht, zu bestimmen, wie, 
wann, wo und von wem du angefasst werden
möchtest.

Erwachsene müssen lernen, den Körper
von Kindern zu respektieren: Oft werden
Kinder von Erwachsenen angefasst, ge-
küsst oder hochgehoben, ohne dass auf
ihre verbalen oder nonverbalen Zeichen
geachtet wird. Ein Kind darf auch ein
Geschenk annehmen, ohne dass es
dafür Onkel oder Tante umarmen und
küssen muss.
Kindern muss vermittelt werden, dass
sie einzigartig und liebenswert sind.
Wenn Kinder auf ihren Körper stolz sind,
können sie ihr „kostbares Gut“ besser
schützen.

2. Deine Gefühle sind wichtig!
Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt
angenehme Gefühle, da fühlst du dich gut
und wohl. Unangenehme und seltsame
Gefühle sagen dir, dass etwas nicht stimmt. 
Es ist gut, wenn du mit uns über deine
Gefühle sprichst, auch wenn es schwierige
Gefühle sind.

Kinder müssen wissen, dass sie anders
fühlen können und dürfen als ihre
Eltern. Mit diesem Wissen und dem
Ernstnehmen der eigenen Gefühle fällt
es ihnen leichter, sich unangenehmen
Berührungen mit deutlichen Worten zu
entziehen, weil sie nicht befürchten
müssen, dass sie deswegen auch von

den Eltern oder ihrer Vertrauensperson
abgelehnt werden. Wenn Kinder unan-
genehme Gefühle beachten und aus-
drücken können, ist das eine Stufe zum
Schutz vor sexuellem Missbrauch.

3. Es gibt angenehme und
unangenehme Berührungen

Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen
und glücklich machen. Es gibt aber auch
solche, die komisch sind, Angst machen oder
sogar wehtun. Erwachsene haben nicht das
Recht, ihre Hände unter deine Kleider zu
stecken, dich an der Scheide, am Penis, am
Po oder an der Brust zu berühren. Manche
Menschen möchten so von dir berührt
werden, wie du es nicht willst, aber niemand
hat das Recht, dich dazu zu überreden oder
dich dazu zu zwingen.

Wichtig ist, dass Körperteile und Hand-
lungen genau benannt werden. So kann
auch herausgefunden werden, was vom
Kind angenehm und was zumindest
komisch empfunden wird. Kinder
müssen darin unterstützt werden, 
selbst bestimmen zu können, welche
Berührungen für sie angenehm sind und
welche nicht.

4. Du hast das Recht, NEIN 
zu sagen!

Überlege mit anderen, in welchen Situationen
es schlecht sein kann zu gehorchen.

Kinder sollten in Alltagssituationen lernen,
ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und ihre
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Grenzen zu setzen. Erwachsene müssen
ihnen die Gelegenheit dazu geben und
diese Grenzen akzeptieren, um sie auf die
Abwehr allfälliger Angriffe vorzubereiten.
Natürlich muss ihnen auch klargmacht
werden, dass es Situationen gibt, in
denen nahe Körperkontakte unangenehm,
aber trotzdem unumgänglich sind – beim
Arzt oder Zahnarzt etwa.
Die Erziehung zur eigenbestimmten
Grenzziehung durch die Kinder führt
dazu, dass Kinder auch lernen, die
Grenzen anderer zu akzeptieren – und
manchmal auch zu „lästigen“ Diskus-
sionen und Machtkämpfen. Aber das
Ziel – der Schutz vor sexuellem Miss-
brauch – ist dies wohl wert.

5. Es gibt gute und schlechte
Geheimnisse

Es gibt gute Geheimnisse, die spannend sind
und Freude machen.
Schlechte Geheimnisse fühlen sich schwer
und unheimlich an und machen ein ungutes
Gefühl. Solche Geheimnisse solltest du
weitersagen, auch wenn du versprochen hast,
es nicht zu tun.

Es geht darum, Kindern den Unterschied
zwischen Kindergeheimnissen (Über-
raschungen, Streichen mit Gleichaltri-
gen) und Erpressung und Bestechnung
klarzumachen. Kinder müssen ermuntert
werden, ihnen anvertraute Geheimnisse,
die sie belasten oder bedrücken, ohne
schlechtes Gewissen weiterzuerzählen.

6. Sprich darüber und 
suche Hilfe!

Wenn dich ein unheimliches Geheimnis oder
ein Problem belastet, bitte ich dich, es mir
oder einer anderen Person, der du vertraust,

zu erzählen. Und höre nicht auf, es zu er-
zählen, bis dir geholfen wird. Lass uns eine
Liste von den Menschen machen, mit denen
du über „schwierige Dinge“ reden kannst.

Kinder kommen immer wieder in
Situationen, in denen sie sich alleine
nicht mehr zurechtfinden. Oftmals
wenden sie sich auch an Erwachsene,
die ihnen nicht richtig zuhören, nicht
glauben oder sie nicht verstehen. Kinder
sollen daher ermutigt werden, nicht auf-
zugeben und jemand anderen um die
richtige Unterstützung zu bitten. Sie
müssen wissen, dass es ihr Recht ist,
sich Hilfe zu holen.

7. Du bist nicht schuld!
Du hast gelernt, dich zu wehren – du wirst
aber trotzdem missbraucht. Aber schuld bist
du daran nicht. Auch wenn du immer wieder
hörst, du wärest selbst schuld – das stimmt
einfach nicht!
Schuld sind immer nur die Erwachsenen, die
so etwas mit dir tun.

Kinder, die sexuell ausgebeutet werden,
fühlen sich immer schuldig, weil ihnen
dies vom Täter suggeriert wird, damit
sie nicht über die Gewalterfahrung
sprechen.

(Nach: J. Bertozzi, A. Leiser, Y. Portenier in der
Schweizer Dokumentation „(K)ein sicherer Ort“.)
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Forderungskatalog
der TeilnehmerInnen an der Enquete „ERKENNEN – 
VERSTEHEN – HELFEN“ am 11. 9. '96 in Wien

1. Die vom Gesetzgeber durch das Straf-
prozessänderungsgesetz 1993 den
verantwortlichen Stellen eingeräumte
Möglichkeit, im Einzelfall abzuwägen,
ob sie bei Bekanntwerden des Ver-
dachtes eines sexuellen Missbrauchs
polizeiliche/ gerichtliche Anzeige
machen oder mit den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln der Auflagen
und Weisungen etc. versuchen, die
Situation in den Griff zu bekommen
(§ 84 Abs. 2 StPO), muss im Interesse
des Schutzes der minderjährigen
Opfer vor weiterem Missbrauch
erhalten bleiben und sollte eher noch
ausgebaut werden.

2. Ebenso wie der Entfall der Anzeige-
verpflichtung ist das Entschlagungs-
recht von Psychiatern, Psychothera-
peuten, Psychologen, Bewährungs-
helfern und Mitarbeitern anerkannter
Einrichtungen zur psychologischen
Beratung und Betreuung unbedingt
beizubehalten (§ 152 Abs. 1 Z 5 StPO).

3. Gleichzeitig müsste verstärkt dafür
gesorgt werden, dass die dafür
zuständigen Stellen (Einrichtungen
der Jugendwohlfahrt, psychologische
Dienste, Beratungsstellen etc.) auch
die Möglichkeit bekommen, die nach
dem jeweiligen fachlichen Standard
notwendigen Begleitmaßnahmen
zum Schutz vor weiteren sexuellen
Missbrauchshandlungen durchzu-
führen bzw. zu vermitteln (Schaffung
flächendeckender Ressourcen im
österreichischen Bundesgebiet).

4. Wenn es tatsächlich zu einem Straf-
verfahren kommt, müsste sicherge-
stellt werden, dass die durch die Tat
geschädigten Kinder nicht weitere
Schäden durch die Strafverfolgung
der Täter erleiden. 
Dazu gehören insbesondere:

a) Prozessvorbereitung und 
Prozessbegleitung. 
Mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für soziale Sicherheit und
Generationen werden derzeit bundes-
weit Mitarbeiter/-innen der Opferbe-
ratungstellen ausgebildet, um Mäd-
chen, Buben und Jugendlichen bei
sexuellem Missbrauch die erforder-
liche psychologische und juristische
Prozessbegleitung leisten können. 
Die Kosten für die Prozessbegleitung
trägt das Bundesministerium für
Justiz.

b) Einsatz weiblicher Kriminalbeamter
mit sozialarbeiterischer Ausbildung
und berufsbegleitender Supervision
in Wien an allen Bezirkspolizeikom-
missariaten, im übrigen Bundes-
gebiet an allen schwerpunktmäßig
dafür in Frage kom-menden Polizei-
und Gendarmeriedienststellen.

c) Schutz des missbrauchten Kindes vor
Konfrontation mit dem Täter in jedem
Verfahrensabschnitt und vor breiter
Medienberichterstattung.

d) Konzentrierung der gerichtlichen
Zuständigkeit für Missbrauchsfälle
bei den Jugendgerichten.
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e) Schaffung geeigneter Therapie-
möglichkeiten für Täter während des
Strafvollzuges.

f) Sicherung der regelmäßigen Kon-
trolle der Täter auch nach Verbüßung
der Strafe.

g) Erweiterung der Möglichkeit bzw.
über Antrag zwingend vorzunehmen-
den abgesonderten Vernehmung
eines Opfers durch eine Psychologin
oder Psychiaterin auch bei Opfern,
die das 14. Lebensjahr bereits voll-
endet haben.
Seit 1. 10. 1998: schonende Verneh-
mung für alle Opfer von Sexual-
delikten sowie für Zeuginnen und
Zeugen auf Antrag möglich. Für unter 
14-Jährige zwingend.

5. Wegweisung des Täters aus der
Wohnumgebung – durch das Gesetz
zum Schutz vor Gewalt in der Familie
seit 1. 5. 1997 gesetzlich verankert.

6. Verpflichtende Fortbildung der
Richter, die mit Kindesmisshandlung
regelmäßig befasst sind.
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Strafgesetzbuch (StGB)
Vergewaltigung
§ 201 (1) Wer eine Person mit schwerer,
gegen sie gerichteter Gewalt oder durch
eine gegen sie gerichtete Drohung mit
gegenwärtiger schwerer Gefahr für Leib
oder Leben zur Vornahme oder Duldung
des Beischlafes oder einer dem Bei-
schlaf gleichzusetzenden geschlecht-
lichen Handlung nötigt, ist mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen. Als schwere Gewalt ist auch
eine Betäubung anzusehen.

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine
Person mit Gewalt, durch Entziehung
der persönlichen Freiheit oder durch
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben zur Vornahme oder
Duldung des Beischlafes oder einer dem
Beischlaf gleichzusetzenden geschlecht-
lichen Handlung nötigt, ist mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren zu bestrafen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körperver-
letzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, oder
wird die vergewaltigte Person durch die
Tat längere Zeit hindurch in einen qual-
vollen Zustand versetzt oder in beson-
derer Weise erniedrigt, so ist der Täter
im Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe
von fünf bis zu fünfzehn Jahren, im Fall
des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von einem
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat die
Tat den Tod der vergewaltigten Person
zur Folge, so ist der Täter im Fall des

Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von zehn bis
zu zwanzig Jahren, im Fall des Abs. 2
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünf-
zehn Jahren zu bestrafen.

Geschlechtliche Nötigung
§ 202 (1) Wer außer den Fällen des 

§ 201 eine Person mit Gewalt oder durch
gefährliche Drohung zur Vornahme oder
Duldung einer geschlechtlichen Hand-
lung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

(2) Hat die Tat eine schwere Körperver-
letzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, oder
wird die genötigte Person durch die Tat
längere Zeit hindurch in einen qualvoll-
len Zustand versetzt oder in besonderer
Weise erniedrigt, so ist der Täter mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren, hat die Tat aber den Tod
der genötigten Person zur Folge, mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren zu bestrafen.

Schändung
§ 205 (1) Wer eine Person weiblichen
Geschlechts, die sich in einem Zustand
befindet, der sie zum Widerstand unfähig
macht, oder die wegen einer Geistes-
krankheit, wegen Schwachsinns, wegen
einer tief greifenden Bewusstseins-
störung oder wegen einer anderen
schweren, einem dieser Zustände
gleichwertigen seelischen Störung unfä-
hig ist, die Bedeutung des Vorgangs ein-
zusehen oder nach dieser Einsicht zu

Anhang
Gesetzestexte
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handeln, zum außerehelichen Beischlaf
missbraucht, ist mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.

(2) Wer eine Person, die sich in einem
Zustand befindet, der sie zum Wider-
stand unfähig macht, oder die wegen
einer Geisteskrankheit, wegen Schwach-
sinns, wegen einer tief greifenden
Bewusstseinsstörung oder wegen einer
anderen schweren, einem dieser
Zustände gleichwertigen seelischen
Störung unfähig ist, die Bedeutung
dieses Vorgangs einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln, außer dem
Fall des Abs. 1, zur Unzucht missbraucht
oder zu einer unzüchtigen Handlung mit
einer anderen Person oder, um sich
oder einen Dritten geschlechtlich zu
erregen oder zu befriedigen, dazu ver-
leitet, eine unzüchtige Handlung an sich
selbst vorzunehmen, ist mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körperver-
letzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwan-
gerschaft zur Folge, so ist der Täter in
den Fällen des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren, in den
Fällen des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen. Hat die Tat jedoch den Tod
der missbrauchten Person zur Folge, so
ist der Täter in den Fällen des Abs. 1 mit
Freiheitsstrafe von fünf bis fünfzehn
Jahren, in den Fällen des Abs. 2 mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren zu bestrafen.

Sexueller Missbrauch von
Unmündigen
§ 207 (1) Wer außer dem Fall des §.206
eine geschlechtliche Handlung an einer
unmündigen Person vornimmt oder von
einer unmündigen Person an sich vor-
nehmen lässt, ist mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine
unmündige Person zu einer geschlecht-
lichen Handlung (Abs. 1) mit einer
anderen Person oder, um sich oder
einen Dritten geschlechtlich zu erregen
oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine
geschlechtliche Handlung an sich selbst
vorzunehmen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körperver-
letzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, so ist der
Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis
zu zehn Jahren, hat sie aber den Tod der
unmündigen Person zur Folge, mit
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn
Jahren zu bestrafen.

(4) Übersteigt das Alter des Täters das
Alter der unmündigen Person nicht um
mehr als vier Jahre und ist keine der
Folgen des Abs. 3 eingetreten, so ist 
der Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu 
bestrafen, es sei denn, die unmündige
Person hätte das zwölfte Lebensjahr
noch nicht vollendet.

Schwerer sexueller Miss-
brauch von Unmündigen
§ 206 (1) Wer mit einer unmündigen
Person den Beischlaf oder eine dem
Beischlaf gleichzusetzende geschlecht-
liche Handlung unternimmt, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn
Jahren zu bestrafen.
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1. herstellt oder zum Zweck der Verbrei-
tung einführt, befördert oder ausführt
oder

2. einem anderen anbietet, verschafft,
überlässt, vorführt oder sonst
zugänglich macht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
bestrafen.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
ist zu bestrafen, wer die im Abs. 1
bezeichnete Tat gewerbsmäßig oder als
Mitglied einer Bande begeht.

(3) Wer sich eine pornographische Dar-
stellung mit Unmündigen (Abs. 1) ver-
schafft oder eine solche besitzt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen
zu bestrafen.

(4) Der Täter ist nach Abs. 1, 2 oder 3
nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach
einer anderen Bestimmung mit strenge-
rer Strafe bedroht ist.

Sittliche Gefährdung von
Personen unter 16 Jahren
§ 208 Wer eine Handlung, die geeignet
ist, die sittliche, seelische oder gesund-
heitliche Entwicklung von Personen
unter sechzehn Jahren zu gefährden,
vor einer unmündigen Person oder
einer seiner Erziehung, Ausbildung oder
Aufsicht unterstehenden Person unter
sechzehn Jahren vornimmt, um dadurch
sich oder einen Dritten geschlechtlich zu
erregen oder zu befriedigen, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestra-
fen, es sei denn, dass nach den
Umständen des Falles eine Gefährdung
der unmündigen oder Person unter
sechzehn Jahren ausgeschlossen ist.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine
unmündige Person zur Vornahme oder
Duldung des Beischlafs oder einer dem
Beischlaf gleichzusetzenden geschlecht-
lichen Handlung mit einer anderen
Person oder, um sich oder einen Dritten
geschlechtlich zu erregen oder zu befrie-
digen, dazu verleitet, eine dem Beischlaf
gleichzusetzende Handlung an sich
selbst vorzunehmen.

(3) Hat die Tat eine schwere Körperver-
letzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwan-
gerschaft der unmündigen Person zur
Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe
von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie
aber den Tod der unmündigen Person
zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn
bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen.

(4) Übersteigt das Alter des Täters das
Alter der unmündigen Person nicht um
mehr als drei Jahre, besteht die 
geschlechtliche Handlung nicht in der
Penetration mit einem Gegenstand, und
hat die Tat weder eine schwere Körper-
verletzung (§ 84 Abs.1) noch den Tod der
unmündigen Person zur Folge, so ist der
Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu bestra-
fen, es sei denn, die unmündige Person
hätte das dreizehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet.

Pornographische Dar-
stellungen mit Unmündigen
§ 207a (1) Wer eine bildliche Darstellung
einer geschlechtlichen Handlung an ei-
ner unmündigen Person oder einer un-
mündigen Person an sich selbst, an ei-
ner anderen Person oder mit einem Tier,
deren Betrachtung nach den Umständen
den Eindruck vermittelt, dass es bei
ihrer Herstellung zu einer solchen ge-
schlechtlichen Handlung gekommen ist,
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Blutschande
§ 211 (1) Wer mit einer Person, die mit
ihm in gerader Linie verwandt ist, den
Beischlaf vollzieht, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(2) Wer eine Person, mit der er in abstei-
gender Linie verwandt ist, zum Beischlaf
verführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

(3) Wer mit seinem Bruder oder mit
seiner Schwester den Beischlaf voll-
zieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten zu bestrafen.

(4) Wer zur Zeit der Tat das neunzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist
wegen Blutschande nicht zu bestrafen,
wenn er zur Tat verführt worden ist.

Missbrauch eines
Autoritätsverhältnisses
§ 212 (1) Wer sein minderjähriges Kind,
Wahlkind, Stiefkind oder Mündel, und
wer unter Ausnützung seiner Stellung
gegenüber einer seiner Erziehung, Aus-
bildung oder Aufsicht unterstehenden
minderjährigen Person diese zur Un-
zucht missbraucht oder, um sich oder
einen Dritten geschlechtlich zu erregen
oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine
unzüchtige Handlung an sich selbst vor-
zunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer
1. als Arzt einer Krankenanstalt oder 

Angestellter einer Erziehungsanstalt
oder sonst als ein in solcher Er-
ziehungsanstalt Beschäftigter eine 
in der Anstalt betreuten Person oder

2. als Beamter eine Person, die seiner
amtlichen Obhut anvertraut ist, unter
Ausnützung seiner Stellung dieser
Person gegenüber entweder zur
Unzucht missbraucht oder, um sich
oder einen Dritten geschlechtlich zu
erregen oder zu befriedigen, dazu
verleitet, eine unzüchtige Handlung
an sich selbst vorzunehmen.
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Strafprozessordnung
§ 84 (2) Keine Pflicht zur Anzeige ...
besteht,
1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätig-

keit beeinträchtigen würde, deren
Wirksamkeit eines persönlichen Ver-
trauensverhältnisses bedarf oder

2. wenn und solange hinreichende
Gründe für die Annahme vorliegen,
die Strafbarkeit der Tat werde binnen
kurzem durch schadensbereinigende
Maßnahmen entfallen.
(2a) Die Behörde oder öffentliche
Dienststelle hat jedenfalls alles zu
unternehmen, was zum Schutz des
Verletzten oder anderer Personen vor
Gefährdung notwendig ist; erforderli-
chenfalls ist auch in den Fällen des
Abs. 2 Anzeige zu erstatten.

3. Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbe-
hörden bleibt unberührt.

Ärztegesetz
§ 54 (5) Ergibt sich für den Arzt in
Ausübung seines Berufes der Verdacht,
dass ein Minderjähriger misshandelt,
gequält, vernachlässigt oder sexuell
missbraucht worden ist, so hat der Arzt
Anzeige an die Sicherheitsbehörde zu
erstatten. Richtet sich der Verdacht
gegen einen nahen Angehörigen 
(§ 166 StGB) so kann eine Anzeige so
lange unterbleiben, als dies das Wohl
des Minderjährigen erfordert und eine
Zusammenarbeit mit dem Jugendwohl-
fahrtsträger und gegebenenfalls eine
Einbeziehung einer Kinderschutz-
einrichtung an einer Krankenanstalt
erfolgt.

Entfall der Anzeigepflicht für Beamte
mit psychosozialen Beratungs- und
Betreuungsfunktionen (Jugendamt,
Sozial- und Familienberatungsstellen,
Kinder- und Jugendanwaltschaften):

● bestehende Vertrauensverhältnisse
werden bewahrt,

● Vorrangigkeit der Vertraulichkeit,

● Verstärkung des Opferschutzes,

● Betonung des Kindeswohles und
Schutz vor allfälliger weiterer
Schädigung.

Es ist aber in allen Fällen zu prüfen, ob
nicht doch die überwiegenden Inter-
essen für eine Anzeige sprechen. Das
Recht auf Anzeige bleibt unberührt.
Sexuell missbrauchte Personen sind im
Strafverfahren Zeugen gegen die Täter.
Im Interesse des Zeugen, besonders mit
Rücksicht auf sein geringes Alter oder
seinen seelischen oder gesundheitlichen
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Zustand kann der Richter die Vernehm-
ung des Zeugen durch Videoübertra-
gung gestatten. Wenn der Zeuge das 
14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
kann der Richter – auf Verlangen des
Unmündigen bzw. seiner Vertrauens-
person – mit einer solchen Befragung
einen Sachverständigen beauftragen.
Der Vernehmung eines Unmündigen ist
jedenfalls eine Person seines Vertrauens
beizuziehen; älteren Zeugen ist auf
deren Verlangen die Anwesenheit einer
Vertrauensperson zu gestatten.

Seit dem 1. 10. 1998 ist das RECHT auf
schonende Vernehmung intensiviert und
ausgeweitet worden:

● Kinder unter 14 Jahren, die Opfer von
Sexualdelikten geworden sind, müs-
sen schonend vernommen werden;

● sämtliche Opfer von Sexualdelikten
haben ein Recht auf schonende Ver-
nehmung, sie müssen dazu allerdings
einen Antrag stellen;

● sämtliche Zeugen und Zeuginnen, in
deren Interesse oder im Interesse der
Wahrheitsfindung es zweckmäßig ist,
können einen Antrag auf schonende
Vernehmung stellen.

● Die Möglichkeit, mit der schonenden
Vernehmung einen Sachverständigen
zu betrauen, ist nicht bloß auf die
Vernehmung von Kindern beschränkt.

Bundesgesetz zum
Schutz vor Gewalt 
in der Familie
Der Nationalrat hat am 27. November
1996 das Bundesgesetz zum Schutz vor
Gewalt in der Familie – GeSchG, BGBl.
759/1996 – verabschiedet, das mit 1. Mai
1997 in Kraft getreten ist. Anliegen des
Reformprogramms der Bundesregierung
sind drei Reformziele:

● Stärkung der Position des
Gefährdeten,

● Verdeutlichung der durch die
Gewalttat missachteten Norm,

● Verbesserung der Zusammenarbeit
der mit Gewalt in der Familie befas-
sten Einrichtungen.

Die Kernberiche sind dabei:

Wegweisung und Rückkehrverbot 

bei Gewalt in Wohnungen (Sicherheits-
polizeigesetz § 38a): Ist auf Grund
bestimmter Tatsachen anzunehmen, es
steht ein gefährlicher Angriff auf die
körperliche Sicherheit eines Menschen
bevor, so sind die Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes ermächtigt,
den Gefährder aus der Wohnung, in
welcher die gefährdete Person lebt, und
deren Umgebung wegzuweisen sowie
die Rückkehr für maximal 7 Tage zu ver-
bieten. Die Organe sind verpflichtet,
dem Weggewiesenen Gelegenheit zur
Mitnahme von dringend benötigten
Gegenstände des persönlichen Bedarfs
zu geben. Zur Durchsetzung des Rück-
kehrverbotes kann die gefährdete 
Person die Hilfe der Sicherheitsbehörden
in Anspruch nehmen.
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Interventionsstellen: 

Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes sind verpflichtet, die
gefährdete Person über geeignete
Opferschutzeinrichtungen zu informie-
ren. Diese sollen die gefährdete Person
emotional unterstützen und über Mög-
lichkeiten der Veränderung ihrer
Lebenssituation beraten. Ein flächen-
deckendes Netz solcher privater Inter-
ventionsstellen ist mit Unterstützung
der Ministerien im Aufbau.

Die Grundlage für eine engere Koopera-
tion dieser Hilfsstellen mit der Sicher-
heitsbehörde ist so weit geschaffen,
dass die Behörde Hinweise über das
Verhalten einzelner Gefährder geben
darf, soweit dies für die Arbeit der
Opferschutzeinrichtung notwendig ist.

Einstweilige Verfügung

durch das Familiengericht (§ 382b Exe-
kutionsordnung): Die Sicherheitsbe-
hörden haben die gefährdete Person
von der Möglichkeit der Erwirkung einer
einstweiligen Verfügung durch das 
Familiengericht zu informieren. Der
Antrag muss binnen 7 Tagen nach
Anordnung des Rückkehrverbotes von
der gefährdeten Person, ihrem gesetz-
lichen Vertreter oder dem Jugendwohl-
fahrtsträger eingebracht werden. Das
Gericht muss binnen weiterer 7 Tage
entscheiden. Solange bleibt ein polizei-
liches Rückkehrverbot wirksam.

Durch diese einstweilige Verfügung
kann dem Gewalttäter das Verlassen der
Wohnung aufgetragen bzw. die Rück-
kehr in dieselbe verboten werden. Das
gerichtliche Rückkehrverbot kann jedoch
auch noch andere Orte umfassen, etwa

den Arbeitsplatz der Frau oder den
Kindergarten oder die Schule des
Kindes. Außerdem kann dem Gefährder
aufgetragen werden, das Zusammen-
treffen und die Kontaktaufnahme mit
den gefährdeten Angehörigen zu ver-
meiden. Über Antrag kann die
Sicherheitsbehörde mit dem Vollzug 
der einstweiligen Verfügung betraut
werden – allerdings nur in Bezug auf die
Wohnung und deren unmittelbare 
Umgebung.
Diese Anordnungen können für maxi-
mal 3 Monate oder die Dauer eines 
Gerichtsverfahrens, z. B. Ehescheidung,
getroffen werden.
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Jugendwohlfahrtsgesetz
Familie und öffentliche
Jugendwohlfahrt
§ 2 (1) Der öffentlichen Jugendwohlfahrt
kommt die allgemeine Aufgabe zu, die
Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe
in der Pflege und Erziehung Minder-
jähriger zu beraten und zu unterstützen.

(2) Öffentliche Jugendwohlfahrt ist zu
gewähren, wenn und insoweit die 
Erziehungsberechtigten das Wohl der
Minderjährigen nicht gewährleisten.

(3) Die öffentliche Jugendwohlfahrt darf
in familiäre Bereiche und Beziehungen
nur insoweit eingreifen, als dies zum
Wohl des Minderjährigen notwendig ist.
Dies ist besonders auch dann der Fall,
wenn zur Durchsetzung von Erzieh-
ungszielen Gewalt angewendet oder
körperliches oder seelisches Leid 
zugefügt wird.

Soziale Dienste
§ 12 (1) Als soziale Dienste sollen
besonders angeboten werden:

1. Bildung für werdende Eltern, Eltern
und Erziehungsberechtigte zur
Stärkung der Fähigkeit zur Pflege und
Erziehung sowie zur Vorbeugung von
Entwicklungsstörungen und Erzieh-
ungsschwierigkeiten sowie von phy-
sischer, psychischer und sexueller
Gewalt, etwa Elternschulen,

2. allgemeine und besondere Bera-
tungsdienste für werdende Eltern,
Eltern, Erziehungsberechtigte und
Minderjährige, besonders zur

Förderung der gewaltlosen Erziehung
und zum Schutz Minderjähriger, etwa
Mutter- bzw. Elternberatung,
Erziehungs- und Familienberatung,
Kinderschutzzentren, 

3. vorbeugende und therapeutische
Hilfen für Minderjährige und deren
Familien,

4. Hilfen für Eltern, Erziehungsberech-
tigte und Minderjährige, besonders
durch Einrichtungen zur Früher-
kennung und Behandlung abweichen-
den Verhaltens Minderjähriger,

5. Hilfen für die Betreuung Minderjähri-
ger, etwa durch die Mutter Kind-Woh-
nungen und Tagesbetreuung (§ 21a)

6. Betreuung Minderjähriger durch
niederschwellige Dienste, etwa
Streetwork, betreute Notschlafstellen,

7. Pflegeplätze in Familien, Heimen und
sonstigen Einrichtungen, besonders
Kinderdörfern und sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaften.

(2) Bei der Durchführung dieser Auf-
gaben ist auf die Zusammenarbeit mit
den Einrichtungen der außerschulischen
Jugenderziehung und anderer Einrich-
tungen zu achten, die ebenfalls Auf-
gaben der Betreuung und Förderung der
Jugend wahrnehmen.

Im Vordergrund der öffentlichen Jugend-
wohlfahrt stehen das Wohl des Minder-
jährigen und Angebote, um die Erzie-
hungsberechtigten bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen.
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Allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch (ABGB)
Kindschaftsrecht
§ 137 (1) Die Eltern haben für die Erzie-
hung ihrer minderjährigen Kinder zu sor-
gen und überhaupt ihr Wohl zu fördern.

§ 146 (1) Die Pflege des minderjährigen
Kindes umfasst besonders die Wahrung
des körperlichen Wohles und der
Gesundheit sowie die unmittelbare
Aufsicht, die Erziehung, besonders die
Entfaltung der körperlichen, geistigen,
seelischen und sittlichen Kräfte, die För-
derung der Anlagen, Fähigkeiten, Nei-
gungen und Entwicklungsmöglichkeiten
des Kindes sowie dessen Ausbildung in
Schule und Beruf.

§ 146a Das minderjährige Kind hat die
Anordnungen der Eltern zu befolgen.
Die Eltern haben bei ihren Anordnungen
und deren Durchsetzung auf Alter, 
Entwicklung und Persönlichkeit des
Kindes Bedacht zu nehmen; die Anwen-
dung von Gewalt und die Zufügung
körperlichen oder seelischen Leides 
sind unzulässig.

§ 176 (1) Gefährden die Eltern durch ihr
Verhalten das Wohl des minderjährigen
Kindes, so hat das Gericht, von wem
immer es angerufen wird, die zur
Sicherung des Wohles des Kindes nöti-
gen Verfügungen zu treffen.

Schadenersatz
§ 1328 Wer jemanden durch eine straf-
bare Handlung oder sonst durch Hinter-
list, Drohung oder Ausnutzung eines
Abhängigkeitsverhältnisses zur Bei-
wohnung oder sonst zu geschlecht-
lichen Handlungen missbraucht, hat
ihm/ihr den erlittenen Schaden und den
entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie
eine angemessene Entschädigung für
die erlittene Beeinträchtigung zu leisten.
Schadenersatzansprüche können vom
Geschädigten/von der Geschädigten
bzw. seinem/ihrem gesetzlichen Ver-
treter in einem zivilgerichtlichen Ver-
fahren eingeklagt werden. Überdies
besteht die Möglichkeit, diese Ansprüche
als Privatbeteiligter im Strafverfahren
gegen den Täter geltend zu machen 
(§ 47 StPO).
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Verbrechensopfergesetz
Opfer von Straftaten können finanzielle
Hilfeleistung bekommen, wenn ihnen
durch die Tat eine Körperverletzung
oder Gesundheitsschädigung zugefügt
wurde, wodurch Heilungskosten ent-
standen sind oder ihre Erwerbsfähigkeit
gemindert wurde.

Anspruchsberechtigt sind

● Opfer einer Vorsatzstraftat, die mit
mehr als 6-monatiger Freiheitsstrafe
bedroht ist,

● Unbeteiligte, die im Zusammenhang
mit einer Vorsatzstraftat, die mit mehr
als 6-monatiger Freiheitsstrafe
bedroht ist, eine Körperverletzung
oder Gesundheitsschädigung erlitten
haben,

● Hinterbliebene des Opfers der Straf-
tat, die gegenüber dem Opfer einen
Unterhaltsanspruch hatten;

weitere Anspruchsvoraussetzungen:

● österreichische Staatsbürgerschaft,

● Staatsangehörigkeit eines Mitglieds-
staates des EWR, wenn die Tat in
Österreich begangen wurde oder der
Geschädigte seinen ständigen Auf-
enthalt im Inland hat.

Die Hilfestellung wird gewährt durch:

● Ersatz des Verdienst- oder Unterhalts-
entganges,

● Heilfürsorge,

● orthopädische Versorgung,

● medizinische Rehabilitation,

● berufliche Rehabilitation,

● soziale Rehabilitation,

● Pflege- oder Blindenzulage,

● Ersatz der Bestattungskosten,

● Pflegegeld.

Beschädigte sind ausgeschlossen,

wenn:

● sie an der Tat beteiligt gewesen sind,

● ohne einen von der Rechtsordnung
anerkannten Grund den Täter zu dem
verbrecherischen Angriff vorsätzlich
veranlaßt oder sich ohne anerken-
nenswerten Grund grob fahrlässig
der Gefahr ausgesetzt haben, Opfer
eines Verbrechens zu werden,

● an einem Raufhandel teilgenommen
und dabei die Körperverletzung oder
die Gesundheitsschädigung erlitten
haben oder

● es schuldhaft unterlassen haben, zur
Aufklärung der Tat, zur Ausforschung
des Täters oder zur Feststellung des
Schadens beizutragen.

Hinterbliebene sind ausgeschlossen,

wenn:

● sie oder Beschädigte an der Tat betei-
ligt gewesen sind,

● ohne einen von der Rechtsordnung
anerkannten Grund den Täter zu dem
verbrecherischen Angriff vorsätzlich
veranlaßt haben oder 

● sie es schuldhaft unterlassen haben,
zur Aufklärung der Tat, zur Ausfor-
schung des Täters oder zur Fest-
stellung des Schadens beizutragen.
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Von Hilfeleistungen sind Personen aus-
geschlossen, die auf ihre Schadener-
satzansprüche aus dem Verbrechen ver-
zichtet haben oder soweit sie auf Grund
ausländischer gesetzlicher Vorschriften
gleichartige staatliche Leistungen erhal-
ten können.
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Opferstatistik
§§ 206, 207 StGB – Beischlaf und Unzucht mit Unmündigen

0–6 6–10 10–14 gesamt männlich weiblich

m w m w m w

1994 21 56 38 114 171 288 588 130 458
1995 14 41 48 121 177 309 610 139 471
1996 18 70 48 152 105 368 761 171 590
1997 17 85 71 161 143 371 848 231 617
1998 24 56 44 164 98 389 775 166 609
1999 21 83 49 135 82 339 709 152 557

2000* 39 92 66 192 154 440 983 259 724

* Im Jahr 2000 wurde die Opferstatistik umgestellt. Die angegebenen Zahlen umfassen 
sämtliche Sexualstrafdelikte

Diese Gegenüberstellung stellt die zahlenmäßige Entwicklung der Anzeigen und der
Verurteilungen der letzten vier Jahre dar. Wegen des zeitlich unterschiedlichen
Abstandes zwischen Anzeigeerstattung und rechtskräftiger Verurteilung kann daraus
die Entwicklung der Verhältnismäßigkeit der Verurteiltenzahl im Vergleich zu den
erstatteten Anzeigen nicht eindeutig entnommen werden. Die jeweils rechtskräftig
beendeten Strafverfahren können sich auch auf Anzeigen der Vorjahre beziehen.

Gerichtliche Kriminalstatistik
Rechtskräftige Verurteilungen wegen 
§§ 206, 207 StGB

Verurteilte davon Frauen

1994 207 6
1995 198 2
1996 246 5
1997 215 6
1998 252 3
1999 201 2
2000 224 3

Opfer- und gerichtliche Kriminalstatistik

Gegenüberstellung der Zahl der
Anzeigen zu den rechtskräftigen
Verurteilungen nach §§ 206, 207 StGB

Anzeigen Verurteilungen

1994 207 588
1995 610 198
1996 761 246
1997 895 215
1998 745 252
1999 690 201
2000 722 224
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Stefan Reichelt: „Kindertherapie nach
sexueller Mißhandlung. Malen als
Heilmethode.“ Kreuz, Zürich, 1994
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analytische Behandlung eines frühen
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Mißbrauch an Mädchen und Jungen.“
Verlag an der Ruhr, Mülheim, 1992

Günther Deegener: „Kindesmissbrauch -
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Kinderspiel.“ Materialien für den
Unterricht in der Grundschule., Persen,
10/2000

Uwe Sielert/ Karlheinz Valtl:

„Sexualpädagogik lehren. Didaktische
Grundlagen und Materialien für die Aus-
und Fortbildung“, Beltz J/ KNO 04/2000

Pete Sanders/Liz Swiden: „Lieben,
Lernen, Lachen. Sexualerziehung für
6–12jährige.“ Verlag an der Ruhr,
Mülheim, 1992

Ursula Staudinger: „Ich gehör nur mir.
Sexuelle Übergriffe erkennen und
abwehren lernen.“ Ein Praxisbuch für
Kindergarten und Grundschule. Veritas
inz/ CVK, 1998

6. Für Kinder und Jugendliche
Quaine Bain/Maureen Sanders: „Wege
aus dem Labyrinth. Fragen von
Jugendlichen zu sexuellem Mißbrauch.“
Donna Vita, Ruhnmark, 1993

Baumann/Del Monte: „Lena hat Angst.“
Donna Vita, Ruhnmark, 1993

Ruth Bell: „Wie wir werden – was wir
fühlen. Ein Handbuch für Jugendliche
über Körper, Sexualität, Beziehungen.“
Rowohlt, Reinbek, 1990

Dirk Bracke: „Blau ist bitter. Lina –
Kinderprostituierte in Manila.“ Rex
Verlag, Luzern, 1996

Aliki Brandenberg: „Gefühle sind wie
Farben.“ Beltz, Weinheim, 1987
(Bilderbuch ab 4 Jahren)

Heike Brandt: „Wie ein Vogel im Käfig.“
dtv, 1996

Gisela Braun/Dorothee Wolters: „Das
große und das kleine NEIN.“ Verlag an
der Ruhr, Mülheim, 1991 (Bilderbuch ab
4 Jahren)

Lara Cardella: „Ich wollte Hosen.“
Fischer, 1990

Babette Cole: „Prinzessin Pfiffigunde.“
Carlsen, Reinbek, 1987

Virginie Dumont/ Madeleine Brunelet:

„Ich habe Angst vor diesem Mann.“ Aus
dem Franz. v. Kindermann, Kindermann-
Bieri, B/ VAH, 10/2000

Ursula Enders/Dorothee Wolters: „Schön
blöd. Ein Bilderbuch über schöne und
blöde Gefühle.“ Anrich, Weinheim
(Bilderbuch ab 4 Jahren), 1991

Fagerström/Hansson: „Peter, Ida und
Minimum – Hurra, wir kriegen ein
Baby!“ Ravensburger, 1989
(Aufklärungsbilderbuch)

Maja Gerber-Hess: „Und konnte nicht
schreien. Mit 18 vergewaltigt.“ Rex
Verlag Luzern, 1994

Hadley/Irwin: „Liebste Abby.“ Beltz,
Weinheim, 1990 (ab 14 Jahren)

Janosch: „Mutter sagt, wer macht die
Kinder?“ Mosaik, 1992 (Aufklärungs-
Bilderbuch)

Marion Mebes/Eva Wagendristel:

„Katrins Geheimnis.“ Donna Vita,
Ruhnmark, 1992 (ab 9 Jahren)
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Marion Mebes/Lydia Sandrock: „Kein
Anfassen auf Kommando.“ Donna Vita,
Ruhnmark, 1992 (ab 4 Jahren, als
Bilderbuch und Malbuch)

Marion Mebes/Lydia Sandrock: „Kein
Küßchen auf Kommando.“ Donna Vita,
Ruhnmark, 1992 (ab 4 Jahren, als
Bilderbuch und Malbuch)

Katrin Meier/Amette Bley: „Das kumm-
mervolle Kuscheltier. Ein Bilderbuch
über sexuellen Mißbrauch.“ ars edition,
München, 1996

Jörg Müller: „Ganz schön aufgeklärt.“
Loewe, 1993 (Aufklärungsbuch ab 12
Jahren)

Peter Pohl: „Der Regenbogen hat nur
acht Farben.“ Hanser, 1993 (ab 14
Jahren)

Pro Familia: „Mein Körper gehört mir!“
Loewe, 1994 (Bilderbuch)

Sylvia Schneider: „Das Mädchen-
Fragebuch. Wachsen und erwachsen
werden.“ Ueberreuter, Wien, 1992

Sylvia Schneider: „Das Jungen-
Fragebuch. Wachsen und erwachsen
werden.“ Ueberreuter, Wien, 1993

Marc Talbert: „Das Messer aus Papier.“
Beltz, Weinheim, 1989 (speziell für
Knaben ab 13 Jahren)

Gita Tost: „Wen, Do und der Dieb“,
Donna Vita, 1992

Karel Verleyen: „Nicht so nah, Vater!“
Rex Verlag, Luzern, 1994

Oralee Wachter: „Heimlich ist mir
unheimlich.“ Donna Vita, Ruhnmark,
1992

Einen guten Überblick über das aktuelle
Literaturangebot zu diesem Thema bie-
tet: 

Donna Vita – pädagogisch-
therapeutischer Fachhandel
Katalog 1997
Zu bestellen bei:
Donna Vita
Postfach 5
Post Husby
D-24973 Ruhnmark
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Burgenland
Kinder- und Jugendanwaltschaft

Freiheitsplatz 1
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/1708

Mobiler Beratungsdienst für Kinder 

und Jugendliche

Bezirke Neusiedl, Eisenstadt,
Mattersburg u. Oberpullendorf
Anmeldung: 01/58 831-174
Bezirke Oberwart, Güssing, Jennersdorf
Anmeldung: Tel.: 03352/8453

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Hauptplatz 9/1/2
7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/42 443

Familienberatungsstelle der

Volkshochschule der 

Burgenländischen Kroaten 

Hauptplatz 1
7400 Oberwart
Tel.: 03352/410-107

Psychologischer Beratungsdienst beim

Amt der Burgenländischen

Landesregierung

Bezirke Neusiedl, Eisenstadt,
Mattersburg, Oberpullendorf
Freiheitsplatz 1
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/600-2438, 2138

Psychologischer Beratungsdienst der

Bezirkshauptmannschaft Oberwart

Hauptplatz 1
7400 Oberwart
Tel.: 03352/410-217, 107

Psychologischer Beratungsdienst der

Bezirkshauptmannschaft Güssing

Hauptstraße 1
7540 Güssing
Tel.: 03322/42 326-66

Psychologischer Beratungsdienst der

Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf

Hauptplatz 15
8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/45 202-233

Verein für Bewährungshilfe und 

soziale Arbeit

Geschäftsstelle Eisenstadt
Gartengasse 14
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/67 696

Verein für Bewährungshilfe und 

soziale Arbeit

Außenstelle Oberwart
Wiener Straße 4
7400 Oberwart
Tel.: 03352/34 990

Psychosozialer Dienst 

Wiener Straße 4
7100 Neusiedl/See
Tel.: 02167/3122

Hilfseinrichtungen
Hilfe und Beratung erhalten Sie bei den Mitarbeitern/innen der Jugendämter in den
Bezirkshauptmannschaften sowie bei den im Anschluß angeführten Beratungs- und
Hilfseinrichtungen
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Telefonseelsorge

Tel.: 02682/1770

Sozialberatung der Caritas - Rainbows

Burgenland

St. Rochusstraße 15
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/777-253

Rettet das Kind - Burgenland

Sozialtherapeutisches Zentrum

Neusiedler Straße 60
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/72 090

Schulpsychologie-Bildungsberatung

Kernausteig 3
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/710-130

Schulpsychologie-Bildungsberatung

Gymnasiumstraße 19
7350 Oberpullendorf 
Tel.: 02612/43 193

Schulpsychologie-Bildungsberatung

Hauptplatz 1
7400 Oberwart
Tel.: 03352/32 627

Schulpsychologie-Bildungsberatung

Schulstraße 15
7540 Güssing
Tel.: 03322/43 347

Frauenberatungsstelle "Der Lichtblick"

Obere Hauptstraße 27/1/12
7100 Neusiedl/See
Tel.: 02167/3338

Frauenservicestelle "Die Tür"

Josef-Joachimstraße 11/5
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/66 124

Frauenservicestelle "Die Tür"

Brunnenplatz 3
7210 Mattersburg
Tel.: 02626/62 670

Frauenberatungsstelle 

Augasse 23
7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/42 905

Frauenberatungsstelle Oberwart

Spitalgasse 5
7400 Oberwart
Tel.: 03352/33 855

Frauenberatungsstelle 

Hauptstraße 26
7540 Güssing
Tel.: 03322/43 001

Die Oase (rund um die Uhr)

Informations- und Betreuungszentrum

für sexuell missbrauchte Kinder und

Jugendliche 

Haydngasse 2/3/12
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/64214

Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst

Neusiedlerstraße 84
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/61616/4114
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Kärnten
Kinder- und Jugendanwaltschaft

8.-Mai-Strasse 18/III
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/53631354 bzw. 0800/221708
e-Mail: kija@ktn.gv.at

Abteilung für Kinderneuropsychiatrie u.

Psychosomatik am Landeskrankenhaus

Villach

Nikolaigasse 43
9500 Villach
Tel.: 04242/208-2458 (Ambulanz); 2356
(Sekretariat) 
e-Mail:karl.pallasmann@lkh-vil.or.at

Abteilung für Neurologie und

Psychiatrie des Kindes- und

Jugendalters und Heilpädagogik am

Landeskrankenhaus Klagenfurt

St. Veiter Straße 47
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/538-22 516 (Ambulanz); 22 510
(Sekretariat)
e-Mail: gspiel@lkh-klu.at

Frauenberatungsstelle Belladonna

Villacher Ring 21/2
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/51 12 48
e-Mail:
Frauenberatung.Belladonna@aon.at

Frauen- und Familienberatung

Klagenfurt
Alter Platz 30/I
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/51 49 45

Frauen- und Familienberatung Villach

Peraustrasse 23
9500 Villach
Tel.: 04242/ 24 609
e-Mail:frauenberatung.villach@utanet.at

Frauen- und Familienberatungsstelle

WIFF

Hauptplatz 2
9100 Völkermarkt
Tel.: 04232/47 50
e-Mail:wiff.vk@utanet.at

Kinderschutzzentrum Kärnten

Verein Hilfe für Kinder und Eltern

Kumpfgasse 20
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/56 767
e-Mail: 
kinderschutzzentrum.kaernten@utanet.at

Lavanttaler Frauen- und

Familienberatung

Johann Offner-Straße 1
9400 Wolfsberg
Tel.: 04352/52 619
e-Mail:frauenfamilienber@netway.at

Mädchenzentrum Klagenfurt

Alter Platz 30/I
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/50 88 21
e-Mail:
maedchenzentrum.Klagenfurt@aon.at

Pädagogisch-Psychologischer Dienst

der AVS Kärnten

10. Oktober Straße 17
9560 Feldkirchen
Tel.: 04276/4569

Fromillerstraße 20
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/51 20 35-16

Bräuhausgasse 23
9300 St. Veit an der Glan
Tel.: 04212/6491-16

Bahnhofstraße 18/2
9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762/61 182-71
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Schloßgasse 6
9500 Villach
Tel.: 04242/57 511-10

Herzog-Bernhard-Platz 6
9100 Völkermarkt
Tel.: 04232/4202-71

Stadionbadstrasse 1
9400 Wolfsberg
Tel.: 04352/51 512-10

Kärntner Kriseninterventionszentrum

Heizhausgasse 39
9020 Klagenfurt
Tel: 0463/31 00 21
e-Mail:kids4you@aon.at

Telefonseelsorge

Tel.: 142

Kärntner Frauenhaus/Klagenfurt

Postfach 5
Tel.: 0463/44 966

Villacher Frauenhaus

Postfach 106
Tel.: 04242/31 031

Niederösterreich
Kontaktadressen 
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch

Kindernotruf

Tel. 026 22/66 66 1
e-mail: kindernotruf@kindernotruf.at

NÖ Kinder & Jugend Anwaltschaft

"Tor zum Landhaus"

Rennbahnstraße 29/Stiege B/5.Stock
3109 St.Pölten
Tel. 027 42/17 08 oder
027 42/90 05 DW 15 628
e-mail: post.kja@noel.gv.at

Interventionsstelle Niederösterreich -

gegen familiäre Gewalt an Frauen und

Kindern

Kremsergasse 37/1.Stock
3100 St. Pölten
Tel. 027 42/31 966

Die Möwe - Kinderschutzzentrum St.

Pölten

Bräuhausstraße 3/1. Stock
3100 St. Pölten
Tel. 027 42/311 111
e-mail: ksz-stp@die-möwe.at
www.die-moewe.at

Kinder- und Jugendabteilung des

Krankenhauses St. Pölten

Propst Führer Straße 4
3100 St. Pölten
Tel. 027 42/300 DW 20 21 
e-mail: k.zwiauer@kh-st-poelten.at

Verein "Lichtblick"  

Domplatz 15
2700 Wr.Neustadt
Tel. 026 22/26 222
e-mail: kindernotruf@kindernotruf.at
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Kinderambulanz des Krankenhauses

Mödling

St. Maria Restituta-Gasse 12 
(Eingang Buchbergergasse 15)
2340 Mödling
Tel. 022 36/204 DW 414
e-mail: kinder@lkh-moedling.noe.gv.at

Die Möwe - Kinderschutzzentrum

Bahnstraße 12
2620 Neunkirchen
Tel. 026 35/66 664
e-mail: die-moewe@atanet.at

Kinderabteilung des Krankenhauses

Wiener Neustadt

Corvinusring 3-5
2700 Wiener Neustadt
Tel. 026 22/321 DW 34 20
e-mail: kinder@kh-wrn.ac.at

Verein Wendepunkt

Raugasse 16
2700 Wiener Neustadt
Tel. 026 22/82 596 

Kinderschutzzentrum Amstetten

Rathausstraße 23
3300 Amstetten
Tel. 074 72/65 437
e-mail: kinderschutz-am@kidsnest.at

Kinder- und Jugendabteilung des

Krankenhauses

Alter Ziegelweg 50
3430 Tulln
Tel. 022 72/601 DW 430 
e-mail: kinder@lkhtulln.noe.gv.at

Kinder- und Jugendabteilung des

Krankenhauses Krems

Mitterweg 10
3500 Krems
Tel. 027 32/804 DW 811 
e-mail: kinderstation@khkrems.at

Haus der Zuversicht

Badgasse 5
3830 Waidhofen
Tel. 028 42/53 70 60

Frauenberatung Zwettl

Galgenbergstr 2
3910 Zwettl
Tel. 028 22/52 271 
e-mail: office@frauenberatung.zwettl.at
www.wvnet.at/frauenberatung

Kinder- und Jugendabteilung des

Krankenhauses Zwettl

Propstei 5
3910 Zwettl
Tel. 028 22/504 DW 3350
e-mail: paedzwettl@hotmail.at

Ananas - Verein zur Förderung der

Erziehungskompetenz von Familien

Kirchenplatz 9
2230 Gänserndorf
Tel. 022 82/60 466 

Frauen für Frauen

Hoysgasse 2
2020 Hollabrunn
Tel. 029 52/21 82 
e-mail:
frauenberatung.hollabrunn@frauenfuer-
frauen.at

Kinder- und Jugendabteilung des

Krankenhauses Mistelbach

Liechtensteinerstraße 67
2130 Mistelbach
Tel. 025 72/33 41 DW 3070
e-mail: paediatrie@khmistelbach.at
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Oberösterreich
Oö.Kinder- und Jugendanwaltschaft

Starhembergstraße 14
4021 Linz 
Tel.: 0732/1708

Kinderschutz-Zentrum-Linz

Verein Hilfe für Kinder und Eltern;

Beratungs- und Therapiestelle für 

Kinder und Eltern bei Misshandlung

und sexuellem Missbrauch und

Vernachlässigung

Langgasse 10
4020 Linz
Tel.: 0732/78 16 66

Kinderschutz-Zentrum- Tandem Wels

Pfarrgasse 8
4600 Wels
Tel.: 07242/67 163

Familientherapiezentrum 

des Landes OÖ

Tegetthoffstraße 13
4020 Linz
Tel.: 0732/66 64 12  oder  60 38 00

Männerberatung

Telefonberatung, Einzelberatung und

Einzelpsychotherapie

für Burschen und Männer

Beethovenstraße 21
4020 Linz
Tel.: 0732/60 38 00

Institut für Familien- und

Jugendberatung

Pfarrgasse 7
4020 Linz
Tel.: 0732/7070-1660

Beratungsstelle BILY

Verein für Jugend- und

Familienberatung

Weissenwolffstraße 17a
4020 Linz
Tel.: 0732/77 04 97

Frauen- und Familienberatung/

Kinderschutzzentrum

Brucknerstraße 27
4840 Vöcklabruck
Tel.: 07672/27 775

Familien- und Sozialzentrum Schärding

Tummelplatzstraße 9
4780 Schärding
Tel.: 07712/7118

Balance

Institut für Psychotherapie und

Familienberatung

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Theatergasse 9
4810 Gmunden
Tel.: 07612/70 739

Streetwork Verein I.S.I.

Steingasse 25
4021 Linz
Tel.: 0732/78 59 79-5 
oder 0664/132 53 29

Streetwork Braunau

Ringstr. 44
5280 Braunau
Tel.: 07722/67 682

Streetwork Linz

Hirschgasse 22a
4020 Linz
Tel.: 0732/77 65 61 
oder 0699/11 463 095
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Streetwork Linz-Süd

Mathäus-Herzog-Straße 7
4020 Linz
Tel.: 0732/37 70 95

Frauenbetreuungsstelle BABSI Freistadt

arbeitsmarktpolitische, psychologische,

juristische Beratung

Schmiedgasse 25/2/18
4240 Freistadt
Tel.: 07942/72 140

Frauenbetreuungsstelle BABSI Traun

Unterstützung in beruflichen Bereichen;

psychologische

Beratung bei allgemeinen Problemen;

rechtliche Beratung

Schulstraße 17/1
4050 Traun
Tel.: 07229/62 533

Autonomes Frauenzentrum Linz

Beratung-Bildung-Information-

Kommunikation 

Humboldtstraße 43
4020 Linz
Tel.: 0732/60 22 00

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (ohne Vorwahl kostenlos)

Kriseninterventionszentrum Linz

Pro Mente OÖ

Hessenplatz 9
4020 Linz
Tel.: 0732/2177, 2178

ASK-Krisen- und Notschlafstelle für

Jugendliche

Scharitzerstraße 5
4020 Linz
Tel.: 0732/60 93 48

Salzburg
Kinder- und Jugendanwaltschaft

Strubergasse 4
5020 Salzburg
Tel.: 0662/430550

kids-line, Kindertelefon Salzburg

0800/234123

Helpline gegen Gewalt

0800/222555

Kinderschutzzentrum Salzburg

Rudolf Biebl-Straße 50
5020 Salzburg
Tel.: 0662/44 911

Kinderspital der 

Landeskrankenanstalten Salzburg

Neuropädiatrie - Psychosomatik

Müllner Hauptstraße 48
Tel.: 0662/4482-2640

Haus Mirjam

Ferchlstraße 26
5400 Hallein
Tel.: 06245/80261

Verein Frauentreffpunkt 

Beratungsstelle für Frauen

Paris Lodron-Straße 32
5020 Salzburg
Tel.: 0662/87 54 98

Verein Salzburger Frauenhaus

Postfach 313, 5021 Salzburg
Tel.: 0662/45 84 58

Familienreferat des Landes Salzburg

Schwarzstraße 21, 5020 Salzburg              
Tel.: 0662/8042-5421 bzw. 871227
(Beratungstelefon)
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Psychotherapeutische Ambulanz

der Jugendpsychiatrie

Ignaz-Harrer-Straße 79
5020 Salzburg
Tel.: 0662/4483-4322

Sexualberatungsstelle
Platzl 2
5020 Salzburg
Tel.: 0662/870870

Steiermark
Kinder- und Jugendanwalt

Stempfergasse 8/III
8010 Graz
Tel.: 0316/1708
e-mail: post@kija.stmk.gv.at

Verein Interventionsstelle Stmk. gegen

familiäre Gewalt an Frauen und Kindern

Granatengasse 4/II
8020 Graz
Tel.: 0316/77 41 99-0

Frauenbeauftragte der Stadt Graz

Psychotherapeutische Beratung

Tummelplatz 9/I
8010 Graz
Tel.: 0316/872-3136

Heilpädagogische Station des Landes

Steiermark

Psychotherapeutisches Ambulatorium

für Kinder, Jugendliche und Familien

Krottendorferstraße 60-62
8052 Graz-Wetzelsdorf
Tel.: 0316/28 42 18-31

Kinderschutzzentrum

Mandellstraße 18/2
8010 Graz
Tel.: 0316/83 19 41

Kinderschutzgruppe an der

Universitätskinderklinik Graz

Auenbruggerplatz 1
8036 Graz
Tel.: 0316/385-4236 oder 3756

Mafalda

Beratungsstelle für Mädchen und 

junge Frauen

Glacisstraße 9
8010 Graz
Tel.: 0316/33 73 00
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Männerberatungsstelle Graz

Bischofpl. 1
8010 Graz
Tel.: 0316/83 14 14

Steirischer Landesverband für

Psychotherapie

Elisabethstraße 38
8010 Graz
Tel.: 0316/37 25 00

Verein für psychische und soziale

Lebensberatung

Liechtensteingasse 1
8750 Judenburg
Tel.: 03572/83 980

Beratungszentrum Bruck-Kapfenberg

Wienerstraße 60
8605 Kapfenberg
Tel.: 03862/22 41 30

Lebens- und Familienberatungsstelle

Verein für psychische und soziale

Lebensberatung

Theodor Körner-Gasse 7
8720 Knittelfeld
Tel.: 03512/83 922

LIBIT

Leobner Initiative für Beratung,

Information und Therapie

Vordernberger Str. 7
8700 Leoben
Tel.: 03842/47 012-0

Pro Juventute

Beratungszentrum Liezen

Salzstraße 7
8940 Liezen
Tel.: 03612/26 322-0

Beratungszentrum des Vereines für psy-

chische und soziale Lebensberatung

Schillerplatz 1
8850 Murau
Tel.: 03532/3243

Beratungszentrum Mürzzuschlag

Wienerstrasse 3/II
8680 Mürzzuschlag
Tel.: 03852/4707-0

Beratungszentrum Jugend am Werk

Ludeschergasse 10
8570 Voitsberg
Tel.: 03142/26 750

Beratungszentrum Rettet das Kind

Florianigasse 3
8160 Weiz
Tel.: 03172/42 580

Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche

und Erwachsene

Tel.: 0800/201440

Telefonseelsorge der Diözese 

Graz-Seckau

Notruf
Tel.: 00/142
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Tirol
Kinder- und Jugendanwaltschaft für

Tirol

Sillgasse 8
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/1708 bzw. 0512/508/3795

Kinderschutzzentrum TANGRAM

Schöpfstraße 19
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/58 37 57

Kinderschutzzentrum Osttirol

Rechter Iselweg 5
9900 Lienz
Tel.: 04852/71 440

KIZ Kriseninterventionszentrum 

Jahnstraße 30
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/58 00 59
(täglich 0 - 24 Uhr, 
Übernachtung möglich)

Kinderschutzgruppe der Kinderklinik

Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/504-3502

Tiroler Frauenhaus für mißhandelte

Frauen und Kinder

Tel.: 0512/34 21 12

Verein Frauen gegen Vergewaltigung

Wilhelm Greil-Straße 1
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/57 44 16

Der Kreis

Kinder- u. Erwachsenenpsychotherapie

Museumstraße 31/3
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/56 25 16

Eltern-Kind-Zentrum Innsbruck

Familienberatung

Adamgasse 4/1
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/58 72 70

Telefonseelsorge

Tel.: 0512/142
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Vorarlberg
Kinder- und Jugendanwalt

Schießstätte 12
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/1708

Ehe-, Partner-, Familien- und

Lebensberatung der Kath. Kirche

Herrengasse 4
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/82072

Institut für Sozialdienste -

Beratungsstellen (mit

Prozessbegleitung):

Mail-Beratung: www.ifs-beratung.vol.at

Hof 320 (Gemeindezentrum)
6866 Andelsbuch
Tel.: 05512/2079

Hermann Sander-Straße 1
6700 Bludenz
Tel.: 05552/62303

Römerstraße 35
6900 Bregenz
Tel.: 05574/42890

Frühlingsstraße 11
6850 Dornbirn
Tel.: 05572/21331

Schießstätte 14
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/75902

Bahnhofstraße 28
6845 Hohenems
Tel.: 05576/73302

Jugendberatungsstelle Mühletor

Schillerstraße 18
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/76729

Interventionsstelle Vorarlberg

Drevesstraße 2 / 3. Stock
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/82440

Klartext

IfS-Gewaltberatung
Römerstraße 35
6900 Bregenz
Tel.: 05574/46770

Landeskrankenhaus

Heilpädagogische Ambulanz
Carinagasse 47
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/303 - 9294

Telefonseelsorge

Tel.: 142
Mail-Beratung: www.142online.at

Jugendzentrum VIS.M.U.T

Schlachthausstraße 11a
6850 Dornbirn
Tel.: 05572/36508

Vorarlberger Kinderdorf:

Auffanggruppe 

Kronhaldenweg 4
6900 Bregenz
Tel.: 05574/4992 - 40

Ambulanter Familiendienst

Kronhaldenweg 2a
6900 Bregenz
Tel.: 05574/4992 - 56
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Wien
In Wien gibt es eine Vielzahl an
Beratungseinrichtungen, von denen hier
aber nur jene genannt werden sollen,
die sich ganz speziell mit der Thematik
beschäftigen. Die in der Folge genann-
ten Einrichtungen sind seit einigen
Jahren im "NETZWERK gegen sexuelle
Gewalt an Mädchen, Buben und
Jugendliche" zusammengeschlossen.
Als Ergänzung werden auch
Einrichtungen mit medizinischen und
präventiven Schwerpunkten
(Selbstverteidigung) genannt. 

Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien

Sobieskigasse 31
1090 Wien
Tel.: 01/1708
Kontakt: post@kja.magwien.gv.at
Homepage: www.kja.at oder
www.wien.at/kja

Beratungsstelle für sexuell mißbrauchte

Mädchen und junge Frauen

Theobaldgasse 20/9 
1060 Wien
Tel.: 01/587 10 89
e-mail: maedchenberatung@aon.at

Beratungsstelle Tamar für mißhandelte

und sexuell mißbrauchte Frauen und

Mädchen

Wexstraße 22/3/1
1200 Wien
Tel.: 01/334 04 37

Die Möwe

Beratungsstelle für physisch, psychisch

und sexuell mißbrauchte Kinder und

Erwachsene

Meidlinger Hauptstraße 7-9
1120 Wien
Tel.: 01/817 15 15

Treffpunkt 18

Institut für gewaltfreie
Persönlichkeitsbildung und Supervision
Vinzenzgasse 18/ T.2
1180 Wien
Tel.: 01/409 07 64

Kinderpsychologische Station

Lustkandlgasse 50
1090 Wien
Tel.: 01/313 24/85 588

Kinderschutzzentrum

Kandlgasse 37
1070 Wien
Tel.: 01/526 18 20

Projekt "Prozessbegleitung"

Tel.: 0664/17 31 489
0664/17 31 490

Kindertelefon

Rüdengasse 11
1030 Wien
Tel.: 01/319 66 66

Die Männerberatung

Männerberatung und Therapiezentrum

für Männer

Erlachgasse 95
1100 Wien
Tel.: 01/603 28 28

Psychologischer Dienst des Amtes für

Jugend und Familie

Gasgasse 8-10
1150 Wien
Tel.: 01/891 34-15 328
Zentrale Auskunft: 01/531 14-85 079

Schulberatungsteam

Wehlistraße 178
1020 Wien
Tel.: 01/726 31 82
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Schulpsychologische Beratungsstelle

der Stadt Wien

Strozzigasse 2
1080 Wien
Tel.: 01/525 25/77 535

Sozialpädagogische Beratungsstelle der

Stadt Wien (MA 11)

Rötzergasse 29
1170 Wien
Tel.: 01/486 86 69

Center Hietzing

Sunrise

Trauttmansdorffgasse 5
1130 Wien
Tel.: 01/876 44 84

Frauen beraten Frauen

Lehargasse 9/2/2/17
1060 Wien
Tel.: 01/587 67 50

Frauenberatung der Wiener

Frauenhäuser

Leopoldsgasse 24
1020 Wien
Tel.: 01/214 03 73

Frauennotruf  - 24 Stunden Nortuf

Soforthilfe für vergewaltigte Frauen

und Mädchen

Tel.: 01/71 71 9

Notruf und Beratung für vergewaltigte

Frauen und Mädchen

Tel.: 01/523 22 22

Verein Selbst-laut

Herthergasse 19/7
1120 Wien
Tel.: 01/810 90 31

Prävention von sexuellem

Mißbrauch und Gewalt

Selbstverteidigung für Mädchen

Untere Augartenstraße 28/25
1020 Wien
Tel.: 01/214 71 17

Verein Defendo - Schutz vor Gewalt

und Mißbrauch

Mittersteig 9
1040 Wien
Tel.: 01/58 70 992

Universitätsklinik für

Neuropsychiatrie des Kindes- und

Jugendalters

Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tel.: 01/40 400-0

Universitätsklinik für Kinder- und

Jugendheilkunde

Heilpädagogische Station

Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien
Tel.: 01/40 400-0

First Love

Krankenhaus Rudolfstiftung

Juchgasse 25
1030 Wien
Tel.: 01/71 165/5234

Jugendberatung

Heiligenstädter Straße 82-86
1190 Wien
Tel.: 01/36 98 988
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